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A. Kircltliche Gesetze, Verordnungen. uhd• · Verfügungen
Nr.1) Monatssprüche und Mo�tslieder 1978. 

Die:den ·Texten beigefügten Abkürzungen bedeuten: · 
ÖT = Ökumenische;: Text; LT === Luthertext; EU = · 
Einheitsübersetzung; EKG == Evangelisches Kirchen-

. . . . . . . . 
' 

Nachstehend bringen, wir die jahreslosun�, die Monats-. 
sprüclfo··und MonatsÜeder für das Jahr.1978. zur Kennt-

·. gesang9uch; GK =· Gemeinsame Kirchenlieder,�pldW·= '·
�ott liebt diese Welt; Su_K = Singt,. und Klingt.

. " . 
-4. 

nis wie sie nach den Beschlüssen der Ökumenischen 
Arbeitsgeinei-rischaft für. Bibellesen .festgelegt si�d. 

Jahreslosimg: Gott „spricht: Suchet mich, so werdet ihr. leben. 
Januar:• 
MS: Jesus. Christus spri:cti.t:. Wer .die Wah�heit-tut, kommt zum 'Licht. 
�L: Du höchstes Licht, ewiger Schein · ' EKG 337, GK 65, Su� 495 
Februar: · · ;....__
MS: Herr, wohin sollen wir gehen? Du'}iast Worte d�s ewigen Lebens. 
ML: · ·Du hast un�; Herr, gert.üe�- · 

· 
· · - qldW II 34

März:· 
MS� Jesus Cl]ristus spricht: Idi bin die Auferstehung und das Leben. 
ML: Christ ist etstan9en · 

. 
EKG 75, GK 29, SuK-297 

April: · 
MS: Christus ist unser Friede. 
ML: Gib uns Friede"n jecl,en Ta� GldWJ 18 
Mai: 
MS: Jesus· Christus ,tpricht: Euer Herz soll sich freu!:)n, ·und e�re Freude _i,oll niemand 

von euch nehmen. 
ML: In dir ist �r�llde 

. 
EKG 288, Su� i06 . 

Juni.: 
MS: Seht Z\1, daß niemand die Gnade Gottes verscherzt. 
ML: · Hilf, Herr, meines Lepens · · · · 

.GK82, GldW i 12
_Juli: 
MS: Vön allen Seiten urngibst du mich und hältst deine Hand .über mir. 
ML: Hört, wen Jes�s glücklich preist GldW· I 21 
August: .. · 

Filr das Konsistorium: 
._.·L a b s. 

Arnos 5,4 LT 

Job 3,_21. 
·o.;

. 

.,Job 6,68 LT 

John,;5 LT 

Eph 2,14 LT' 

Joh16,22 .LT 

_Heb 12,15 EO' 

Ps 139,5 LT 

·Amos5,15 LTMS: Hasset· das . Böse und liebet das- Gute, dchtet. das Reclit auf. 
ML.: . Herr, gib uns Mut zilinHöferi 
GldW llI 78 

\• 

j 
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September: 
MS:· Ich will mich freuen des Herrn und fröhlich sein in Gatt, meinem Hell. Hab 3, 18 L'. 

Mt: Jauehzt! -all" Lapde, Gott zu Ehren EKG 181, SuK 22 
Oktober: 
MS: Irret �uch .nicht! G·ott 'läßt sich nic;ht spotten. Denn was der Mensch sät, 

das wird er ernten:. Gai 6, 1· L'J 

ML: Brich. dem Hungrigen dein Brot EKG 499, GK 80 
NoveJµber: . _ . . .
MS: Gott wird abwischen .ane· Tränen von ihren Augen,,und der Tod wir_d nicht mehr sein. Oft'b21,4 L'1 

· ML: Freu dich sehr, o· meine See!e EKG 319 
. 

Dezember:
MS: Machet kund unter .. den Völkern sein. Tun! 

. ML: W�il Gott in _tiefster Nacht erschienen 

B. Hinweise auf $1aatliche ·Gesetze urid
Verordnungen 

. ·, . . ' , 
. Nf.2) Anordnµng über d•e Allgemeinen Bedingungen

. für freiwillige Personenversicherungen· der Bürget· 
vom 18, Februar 19"1? (GBi;t>bR I Nr. 8 �- 61). 

Im Eiri.verneh.men mit dem, Minister der Justiz wird auf 
der Grundlage des Zivilgesetzbuches der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 19: Juni 1975 (GBl. I Nr .

. 

27 ·s: 465)' und der Verordnung vom, 19. November-1968 
über .. das Statut der Staatlichen Versicherung der Deut
schen Demokratischen Republik_ (GBl. II. Nr. 120 _S. 941) 
.folgendes :angeordnet: 

� ·§"l, 

. (1) Folgende Allgemeine. :Versicherungsbedingungen für. 
freiw\lHge Personenversicherungen der Bürger - Aus�'·
gabe 1977 -,. werden bestätigt: 

. . 

· 1. AÜgemeine BedingungeI). für die Lebensversicherung
-Anlagel-

2. Allgemeine Bedingungen_ für die· Kombiµlerte Per
sonenvei:sicherung für Berufstätige - Anlage 2 -

3. Allgemeine Beding�ngen für die K�rnbinierte Kin- ·
· derversicherung• --,. Anlage 3 -

4. Allgemein� Bedingungen für die Unfallversicherung.
- -Anlage 4 :-._

· Jes 12, 4 L'I 

GldWI 28 

§ 2 

. (1) Die Allgemeineri Bedingungen für die Lebensversi
cherung gelten nicht für Risikolebensversicherungen . 

(2) Die Allgemeinen Bedingungen für die Unfallversi
cherung gelten . tjicht für, solche Unfallversicherungen,
die vor 1958 na<;h Gefahrenklassen abgeschlossen wor-
den •sind. · · ·

(3). F.ür die in den Absätzen 1 �nd 2 genannten Ver
sicherungen. gelten die· dem Vertrag zugrunde gelegten
Versicherungsbedingungen weiterhin, Sind

. 
in diese� 

. Versicherungsbedingungen �egelu�gen epthalten, 'die 
vom _ZivÜgesetzbuch der Deuts_chen . Demokratischen 
Republik yom 19. Juni 1975 abweichen, sind an deren 
Stelle die Bestimmungen· desselbep.. an_z1,1wenden . 

§ 3

Diese Anordnung tritt alll l&. April 1977 in. Kraft. 
Berlin,' den 18. Febi:uar 1977 

Der Minister der Fin11nzen 
I. V.: Dr. s Ch m,i e d er' Staatssekretär

Anlage 1 
(2) Folgende Allgemeine Vers�cherungsbedingu:ngen "- . zu vorsteh�nder Anordnung
Ausgabe 1977 ·.;.;. werden bestätigt:

--1. . Allgemefne Bedingunget} · für die:- freiwillige Krank-
heitskostenversicherung . . 

_ ,4llgemeJne -Bedingungen für die Lebensversicherung 
- Ausgabe 1977 - (GB!, DDR I Nr. 8 S. 6&) ·

2, Allgein.'eine. Bedingungen für die Unfallversicheruqg ·. · 
§ 1für Ins.assen vo.p. Kr�tfahr2:eugen 

Diese Versicherungsi:>edipgungen können in ;llen Dienst
stellen der Staatlichen Versicherung der Deutschen De
mokratischen Republik (nachfolgend Staatliche Ver� 
sicherung genannt) eingesehen werden und werden äuf 
Wunsch de1i'Bürgers auch. ausgehäQdigfa • 

,(3) Für. freiwillig� .PeI'sorillnver�icherungen der Bürger 
sind die Begriffsbestilllmurgen gemäß Anlage 5 ver- · 

.. bindlich, soweit '. in den. ' Allgemeinen · Versicherungs-

Umfang des Versicherungsschutzes 

. (1) Die Staatliche Versicherung zahlt nach Eintrf tt des. 
im :versicherup.gsschei:n• für die. Lebensversicherung ge
nannten Ereigpisses, spä�steBs bei: Ablauf der ve�n- · 

.• barten · Versicheru_ngsc;lauer, die V�rsicherungssumme;
Zu diesem •. Zeitpunkt ·werden aus Überschüssen der
Lebensversicherungen Zusatzleistungen gewährt:. . 

. . bedingungen oder vertraglichen Vereinbarungen nichts . 
(2) Führt �in Unfali innerhalb _eines Jahres �Um Tode
des Versicherten, 'zahlt .die Staatliche Versicherung die 
�ereinbarte· Versicherungssumme . in . doppelter. Höhe. 
Diese Regeiung gilt· riicht für beitragsfreieVersicherun
�en. Bei Versicherungen mit Einmaibeitrag besteht die� 

· ser Unfallversicherungsschutz nur, wenn · e_r· besoIJ.ders

-anderes· bestimmt ist
(4) Die io den Absätzen 1 und· 2 gel!annten AlJgemei
nen versicherurigsbedingüngen sind auf alle bei In�
kraftti:eten. dieser Anordnung , bestehendE)n Versi�e-
rungsvertr.ge anzuwenden.' ·"· vereinbart ist ..
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. . 
. 

(3}Bei · Selbsttöt1.1ng des- Versicherten zahlt die Staat
liche Versicher'iing die Versicherungsleistu_ng, w_enn seit· 
Beginn, E;rhöhung oder Wiederinkrafttreten des Ver
sicherungsschutzes mindestens 1 Jahr v:etgangen· ist . 

.Anderenfalls werden di_e gezahlten Beiträge erstattet, 
· mindestens 'jedoch 250 M g�zahlt. 

· • 

(2) Bei Umwandlqng ip eine beitragsfreie Versi(:herung 
. wird ausgehend von dem vbrhandenen Spai:guthaben 
eihe neue VersicherÜngssumme gemildet. Iin Falle der 
Kündigung wird das Spa�guthaben gezahlt. _ 

(3) Wird der Folgebeitrag p.ach Anf�i:-derung nichi ·ge
zahit, kann die Staatliche -Versicherung· den Versiche
rungsnehmer schriftlich auffordern, d_iesen inne_rha'lb (4)Die Staatliche .. Versicherung kariI} die _Leisturig �anz 

versagen, wenn __ . ein�s Momrts zu entri!fiten, Dabei ist au: f die Folgen . 
einer Nichtzahlung •hinzuweisen; Wird der Beitrag·nicht

a) der VersicherungsfaÜ als Folge. oder im ·zusammen- innerhalb der Frist gezahlt,. erlischt _der Verttag, wenn 
hang mit einer vorsätzlichen Stra_fta.t des Versiehe- . die beitragsfreie Versicherungssumme 250 M nicht er

-run�snehII).ers, des v;ersi.cherten oder des Begünsüg- reicht. E;in Sparguthaben wird. a1:1sgezahlt. Beträgt die 
ten ·eintritt; -

. . 
. . beitragsfreie Versicherungssuriune mindestens. 250 M 

b) der Versicherte bei Eintritt des Unfalles a�s Lenker erf�lgt_ eine. Umwandlung in. eine beitragsfreie Ve;� 
eines Kraftfahrzeuges unter Alkgholeinfluß stand sicherung gemäß Abs._2. Auf Aritrag des Versicherµngs-
u-nd. den Unfall schuldhaft herbeigeführt hat nehmers erfolgt die Umwandlung in eine· beitragsfreie 

Das vorhandene Sparguthaperi wird jedoch. gezahlt. Versicherung auch danri, wenn 'der genannte Mindest..: 
• 

f petrag der beitragsfreien Versicherungssumme nichfer
reicht wird . . § 2. 

verhaltilns- und Anzeigepflichten 
(4) Eine beitragsfreie Versicherung ka�n in volle� Höhe 
Vfieder in Kraff treten, wenn· innerhaib ;011 6 M�paten 

(1) Der Versicherungsnehmer, und der Versicherte sind nach Fälligkeit des erstmals _nicht gezahlten B�itrages 
verpflichtet, b�i Antragstellung, Anderüng oder Wieder- sämtliche rückständigen ·Beiträge gezahlt werden· und, 
inkraftsetzep.· des Vertrages alle Fragen der Staatlich.eh der Versicherte bei Zahlungseingang·- noch lebt. ·Das 

;Versicherung .über_ die Person und. d_en. Gesundheits- w· d · kr f.t t d v· "eh - k · eh. · - 1e erm a se zen er ers1 erung an:n au später 
zustand des · Versicherten _wahrheitsgemäß zu beant- erfolg_en,. weniy der. Versicherte unter Berücksichtigung 
worteri. seines Gesundheitszustandes . nach den · Tarifen. - der 
(2) Wird eine Leistung beansprucht, .. sind der Staatfü:hen _- Staatlichen Versicherung versichert werden kann 

Versichel'Ung der Versicherungsschein und der Nach- . 
weis·· der' letzten Beitragszahlung einzureichen.· im, To
desfall des Versicherten ist außerdem eine Sterbe: 
Urkunde vorzulegen. Darüber hinaus kann die Staat'-

. liehe Versicherung' vom behandelnden · Arzt �in�n Be
richt anfordern, im Falle de� Eheschließung. ist bei der 
Lebensv:ersicherun,g na:ch Tarif 4 di� Vorl�ge der Ehe.:. 

urkUnde erforderlicp.. 
,. · 

§ 3 
Rechtsfolgen von Pftichtverletzungen 

§ 5 -
aeend�gung 'der Versicherung-. 

Verlegen der Versi<:herungsnehmer, der Ve�sicherte oder 
·der Begünstigte ihren ständigen' Wohnsitz ip. ein Terri
toriurn außerhalb. der. Deutschen Demokratischen Repu
blik, endet der - Vertr;g - zu diesem Zeitpunkt; sofern 
nicht vorher eine' -Vertragsänderung vereinbart ·wurde. 

- 1 

§ 6 

Gerichtsstand 
(l) Haben der Versicherungsnehmer ·oder · der Ver� · 
sicherte- schuldhaft wahrheitsW-idrige ·Angabe_n •über den Fµr · alle aus diesem Vertrag entstehenden Recht_s
Gesundheitszustand des Versicherten gemacht und ·wä�e. Streitigkeiten-, llind die Gerichte de$_ . Wohnsitzes des 

_ der Vertrag bei wahrheitsgemäßen Arigaben niclit' zu- Versicheru_�_gsnehmers, sow_eit der Wohnsi_tz nicht- auß_er-: 
. sfande . gekommen, ·_kann _ df�; Staatliche· - Versicheri.mg - , ha_lb der Deutsch_en _Demokratischen Republi� liegt, oder 

innerhalb eines Monats seit Kenntnis der ·pfliclJ.tver- _ des Sitzes der Kreisdirektion der Staatlichen Versiche

letzung vom Vertrag zurü�treten. Nach dem Tode des. rung zuständig. 

Versicherungsnehmers ist . der Rücktritt auch dann , 
wirksam,. wenn· er· gegenüber· einem· von mehreren An-
spruchsberechtigten· erklärt_ wird. 

. . 

(2) _Im_ Falle des Rückt�hts. we�cien q.as Sparguth�ben,- Anlage2 
mindestens jedoch 80 % der ge:tahlten Beiträge erstattet. ·. zu v�r:stehender Anordnung 

j 

. § :4 

Beiträgsfr�isteilung, Kündigung �nd Zählungsverzug 

(1) Der Yersic
h
eri.mgsnehmer karin schriftlich . zum

. Schluß de_s folgend� _ Monats die Umwanc\Iung in _eine 

. beitragsfreie Versichel'U!'lg ·verlangen oder· den Vertrag 
kündigen. - In bejdert. FäÜen . Sind nebe_n der _ Willens� _ 
er�lärung der Ver:sicherungsschein .und der Nachweis 
der letzten Beitragszahlung einzureichen.' 

Allgemeii1e Beding�ngen ffir 'die Kombi�lerte �ersone�- -
Versicherung _ für Berufstätige - Ausi;abe· 1977 .... 

. :-CGBI. DDR I Nr. 8 �: 62) · 

§ 1 

. Umfang· des Versicherungsschutzes 

Die Staatliche Versiclier:ung leistet Versicherungsschutz 
. .  . •. 

- . . 
. 

. 
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a) dauerndem Körperschaden durch Unfall,
b) Tod
in, Höhe der im . Versicherungsschein g�nannten Ver
sicherungssummen.

§ 2

· Versichel'\in.gsleistungen
bei daµernde� .Kör11erschaderi durch Unfall 

(!) Bei einei:n, 1irztfü:H festgestellten ·dauernden Körper
schaden vori mindestens 20 %, der· Fol&e eines. während 
der. Vertragsdauer_ eingetretenen Unfallef ist, wird der 

· Teil der .vereinbarten Versicherungssumme als Einmal-
1 leistung an den Versicherte!). gezahlt,. der dem festge

stellten Grad des dauernden Körperschaciens entspricht. 
·Als vereinbarte Versicherungssummen · gelten bei 
dauerndem. Körperschaden. durch Arbei ts�nfall und be
rufsbedj.ngter. Infektionskrankheit die · im Versiche
rungsschein genannte. Versicherungssumme iri 3facher 

· Hqhe und bei dauerndem Körperschaden durch einen 
· S()nstigen Unfall in 6facher Höhe .. 

(2} Bestand vor Eintritt des Unfalles· ein' däuernder 
unfallbedingter ·KörJ?ersohaden,
a) _der während der Vertragsdatier eingetreten ist,- für

den die Staatliche Versii:herung bisher jedoch aus 
diesem Vertrag nicht geleistet hat; weil er unter 
20 % · lag, wird die Einmalleistuag- für den gesamten
. unfallbedingten Körperschaden gewährt, ·wenn er
_miladesteris 20 % beträgt;· · 

b) der vor. de� Beginn des Vertrages eingetreten. ist,
. \lnd ergibt -�ich ein gesamter 1.mfallbedingter dauern
der �örperschaden_. von�:mjndestehs"20%, wird_.für

. die Folgen des neu eingetretepen Unfalles auch dann 
eine Einmalleistung .gez;1hlt, wenn .der auf d�ri neu 
eingetretenen. Unfall zÜruckzufilhrende dauernde. 
Körperschaden unter 200/o' Üegt._ -

. 

. (3) Sol�nge · die HöJ-ie des dauern��n. Körperschadens · 
nach är;z:tli.che� Gutachten iioch nicht endgültig fest-, 

· stellbar ist, kann die Leistung zurückgestellt werden. ·
Spätestens. 2 Jahre nach Eintritt des Unfalles ist der 

- Grad de's dauernpen Körpers_chadens endgültig fest
stellen zu lassen. · · 

(4) Steht efne. Leistungspflicht dem Grunde näch fest,
. hat die' Staatliche Versich�rung bereits vor der end-. 
gültigen 

. 
Feststeilung des. dauernden Körperschadens-' 

. -auf Antrag des Versicherte� ei"nen angemessenen Ab_; 
schlag-zu �ahten, wenn. r,i.acti ärztlichem Gutachten ein 
_unfallbedingter KörperschaQen von mindest�ns- 20 % 

· _verbleiben wird

. . 

(2) 1'"ührt ein_ Unfair innerhalb eines Jahres zum Tode,
zahlt die Staatliche Versicherl!ng die für den Todesfall 
vereinbarte Versicherungssumme in .doppelter Höhe.
Aus dem gleichen Unfall gezahlte Leistungen für
daii!!rnden Körperschaden werden angerechnei.
(3)Die Staatliche Versich�rung kann. die Versicherungs
leistung an den. Inhaber des Versicherungsscheines zah-
len, wenn kein Begünstigter l;>enanntist. · 

§ 4

Feststeilung der Leistu�gspflicht · 

(l) - Der unfalloedingte dauern,de · Körperschaden bzw.
die Todesursache· wird durch ärztliche Begutachtung er-·
mittelt. Diese wird von der Sta!).Üichen Versicher�mg 
entsprech-end den Rechtsvorschriften über das ärztliche 
BegtJtachturigswesen b,eahtragt. ·

·c2) Sind der Versicherungsnehmer, Versicherte oder 
sonstige Anspruchsberechtigte mit dem Ergebnis cler 

· ärzt�dien Begutach_tung nicht efnverstanden, .können sie
eine Begutachtung .beirit Bezirk�gutachter beantragen .. 

_ Per Antrag .ist innerhrilb von 2 Monaten nach Erhalt
der Entscheidung über den Leistungsanspruch zu stellen. 
Er ist an die Staatlfche Versicherung zu richten. Ergibt
sich. durch die weitere ärztliche B�gutachtung eine für
d-en Versicherten günstigere Regelung· gegenüber der
bisherigei:i Entscheidung der Staatlichen Versicherung; 
hat diese die Kosten zu·tragen: Im anderen Falle kan·n 
die · Staatliche Versiclierung die Kosteperstattung vom 

·. Antrags�eller verlangen. 

(3) Ist die Staat1iclie Versicherung mit dem Ergebnis 
der ärztlichen Begutachtung nicht einverständen, k�nn 
sie _innerhalb von 2 Monaten. ria:ch Erhalt_ des Gutach
tens geinäß. Abs. 1 eine Begutachtung beim Bezirk,sgut„
achter beantragen. Der Versicherungsnehmer, Versicher
te oder. sonstige Anspruchsberechtigte sind hiervori un
verzüglich zu unterrichten. 'Die Kosten der _Begutachtung 
trägt dte Staatliche Versicherung. · · 

• • �. • 4 

(4) Die Leistung ist 2· Wochen nach Eingang der voll
ständigen, die. · Versicherungsbiistung begründenden 
Nachweise fällig:

. § 5
' ' 

. V�rhaltens� und. An7,eigepflichten 

(5)· 1:�itt• der Tb_d vor endgilltiger Fesuitellurig des un- ·· 
faUbedingten. ·dauernden :körpe�schadens· ein,. hat die 
Staatliche Versicherun� ,nach dem zuletzt festgestellten 

. Grad des 
. 

urifalil;>edi:ngten . Körperscb�dens zu leisten .. 
:Hat ein llnf�U innerhalb ei�es Jahre� zum, T�de ge� 

· (1) Der Versiclierurigsnehmer und d�r Versicherte sind
-. verpfi:ichtet; bei Antragsteilu�g, �nder�mg oder Wi�der
·inkraftsetzen des Vertrages alle Fragen der Staatlichen
Versicherung über . die _Person und· den Gesundheits- · 
z�sta.nd d�s Versic;herten: wa.hrheitsge�äß _zu beant
worten. 

·. (2) De�· Eilltritt ein�s Unfalles; ci.er_ vo�aussich;tlich einen 
dauernden Körperschaden nach sich zieh·t oder deri Tod . 
des Versicherten zur Fölg� hat; ist der $t!).atlichen Ver
sicherung unverzüglich schriftlich anzuzeigen .. 

ftillrt, Wird eine Verstchetun�sleiStu,ng gerrtäß § 3 Abs. 2 
· gezahlt. · · · ' · 

§ 3. 
· ·· Versicher�ngsleistungen bei Tod

(1) Beim Tode des Versichetten :�-vird die , im Versiche
_,rungsschein genannte Versiclfoturtgssumrrie ais Einrrial-

l�istung geza_hlt. · " · · · · · · 
-,. 

(3) Wird.�ine Leistung beanspruch{sind ·der Staatlicheti 
Versi.cherung der Versicherungss"C:hein und der Nachweis·

.der letzten Beitragszahlung. einzureichen._ Im Todesfall 
des Versicherten ist außerdem eii:ie Sterbeurkunde vor
zulegen: Darüber hiri:aus . kanri die Staatliclie Versiehe-.
rüng vom beh_andelnden Arzt einen Bericht anfordern .. 

· : .  . .. . -· . . 
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(4) Ein Anspruch auf Leistu·ngen für einen verbleiben
den dauernden Körperschaden ist spätestens 1 Jahr
nach Eintritt des Unfalles bei der Staatlichen Versiche
rung unter Vorlage einer ärztlichen Bestätigung zµ be
gri.iriden.
. (5) Der · Versicherti, hat zur Wiederherstellu.n& seiner 
Gesuridheit und Arbeitskraft" die Anordnungen des be
handelnden Arztes zu befolgen. 
(6) Die Staatliche Vep;icherung ist im Versicherungsfall
berechtigt, den Gesundheitszustan!'.i des Versicherten
durch eineri Arzt überprüfen zu lassen.

§ 6
Rechtsfolgen von Pflichtverletzungen 

(1) Haben der Versicherurigsnehmer: oder der Ver
sicherte schuldhaft wahrheitswidrige Angaben über de,1
Gesundheitszustand des Versicherten gemacht und wäre
der v·ertrifg bei wahrheltsgemäßen Angaben nicht zu
stande gekommen, kann die Staatliche Versicherung
innerhalb eines Monats seit Kenntnis der 'Pflichtverlet
zung vom Vertrag zurücktreten: In diesem Fall werden
80 °/0 der· gezahlten Beiträge erstattet. Der Versicl1erte
hat empfangene Leistungen zurückzuzahlen.

§ 8.
Gerichtsstand 

Für alle aus diesem Vertrag entstehenden Rechts
streitigkeiten sind die Gerichte des Wohnsitzes des Ver
sicherungsnehmers, soweit der Wohnsitz nicht außer
halb der Deutschen Demokratischen Republik liegt, oder 
des Sitzes der Kreisdfrektion der Staatlichen Versiche
rung zuständig. 

Anlage 3 
zu vorstehender Anordnung 

,Allgemeine -Bedingungen für die Kombinierte Kinder
ver�icherung - Ausgabe I.977 - (GBI. DDR r Nr. 8 S. 64) 

§ 1
Umfang des Versicherun,gsschutzes 

Die Staatliche Versicherung leistet Versicherungsschutz 
bei 
a) dauerndem Körperschaden durch Unfall,
b) Tod

(2) V�rletzen ,der Versicherungsnehmer oder der Ver- · in Höhe 'der im v�rsicherungsschein genannten Ver
sicherte �orsätzlich. oder grob fahrlässig ihre Pflichten sicherungssummen. 
gemäß § 5, kann die Staatliche Versicherung die. Ver-

· sicherungsleistung teilweise versagen, wenn die Pflicht
verletzung für die Erhöhung der Versicherungsleistung ·
ursächlich war oder die Feststellung . der Leistungs
pflicht behinderte.

' 
. . 

(3) Versicherungsnehmer, Versicherte Qder andere An-
spruchsberechtigte, die den Versicherungsfall .vorsätzlich
herbeiführ.en, haben keinen Anspruch auf die Versiche
rungsleistung. Bei Selbsttötung. des Versicherten zahlt
die Staatliche Versicherung die vereinbarte Versiche
rungssumme für den · Todesfan; wenn seit Beginn des
Vertrages oder der Erhöhung der Versicherungssumme
i:nindestens 1 Jahr vergangen ist:
(4) Die Staatliche Versicherung kann die Leistung ganz
versagen, wenn
a) der Venücherungsfall als Folge oder im Zusammen-.

· han·g mit einer vorsätzlichen Straftat des Versiehe-· '
rungsnehmers oder des Versicherten eintritt;

b) _der Ver.sicherte bei Eintritt des Unfalles als Lenlier
1 eines Kraftfahrzeuges uriter Alkoholeinfiuß stand 

.und den Unfall ·schuldhaft herbeigeführt hat. 

Beendi_gung der Versicherung 
(1) Der Versicherungsnehm_er kann -den Vertr11g einen
Monat vor Ende des Beitragszeitraumes schriftlich kün
digen. Bei einer Kündigung des Vertrages hat er kejne\n ·
Ansprucli auf eine Rückzahlung von Beiträgen.
(2) Der Vertrag e·ndet, ohne daß es einer Küdigung be
darf, mit dem Ende des Mqnats, in dem die versicherte
Frau das 60. Lebensjahr und der versicherte Mann das
65. Lebensjahr voilendet.
(3) Verlegt der Versicherte seinen ständigen Wohnsitz
in ein Territorium außerhalb der Deutschen Demokrati
schen Republik, endet der Vertrag zu diesem Zeitpunkt.

§ 2
Versicherungsleistungen 

bei dauerndem Körperschaden durch Unfall 
(1) Bei einem ärztlich festgestellten dauernden Körper
schaden von mindestens ZO 0/0 , der,Folg·e eines während
der Versici}erung�dauer eingetrs?fenen Unfalles ist, wird
der Teil der im :Versicherungssch.ein genannten Ver
sicherungssumme als Einmaileistung an den Versicher:
ten gezahlt, der dem festgestellten Grad des dauernden ·
Körperschadens entspricht.
(2)Bestand vor Eintritt des Unfalles ein dauernder un
fallbedingter Körperschaden;
a) · der während der Vertragsdauer eingetreten ist,. für

den die Staatliche Versicherung bisher jedoch aus
- diesem Vertrag nicht geleistet hat, weil er unter
20°/0/lag, wird die Einmalleistung für den gesamten

· unfallbedingten dauernden Körperschaden gewährt,
wenn er mindestens 20 °/0 beträgt;

b) der vor Beginn des Vertrages _eingetreten -ist, und
ergibt sich ein gesamter unfallbedirigter, dauernder
Körperschaden von mindestens -20 %, wird für die
Folgen des neu· eingetretenen Unfalles auch dann
eine Einmaileistung gezahÜ, wenn -der auf den neu
eingetretenen Unfall zurückzuführen.de dauernde
Körperscha(,ien unter 20 % liegt.

(3)" Solange die Höhe des dauerndez:i Körperschadens 
uach ärz"tlichem Gutachten noch nicht · endgültig fest
stellbar ist, kann die Leistung zurückgestellt werde�. 
Spätestens 2 Jahre nach · E_intritt des Unfalles ist der 
Grad des dauernden Körperschadens endgültig fest
stellen zu lassen. 
(4) Steht eine Leistungspflicht. dem· Grunde nach fest,·
.hat die Staatliche Versicherung bereits vor der end
gültigen Feststellung des dauernden Körpe�schadens' auf 
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Antrag des Versicherten einen angemessenen Abschlag 
zu zahlen; wenn nach ärztlichem Gutachten ein unfall
bedingter dauernder Körperschaden von mindestens 

, 20 °10 verbleiben wird. , ', 
' .· .. ' l 

,. 

(6)Tritt der Tod vor endgültiger Feststelh,mg des µnfall-
_,•-bedingten dauernden Körperschadens ein, ,hat' die Staat

liche Versicherung nach dein zuletzt festgestellten Grad 
des unfallbedingtim Körperschiidens zu leisten. Hat ein 
Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode geführt, wird 
eine Versicherungsleistup,g geniijß § 3 Abs. 1 , g�zahlt, 

. § 3 

· Veri:;icherun,gs�eistungen bei TJ,11i 

' (Ü Beim Tcide des Versicherten wird die im Versiche
rungsschein genannte Versicherimgss"u:mme -als Einmal
leistuqg gezahlt. Führt ein' Unfall, innerhalb eines Jah� 
_res zum Tode, werden aµs dem gleichen Unfall gezahlte 
Leistungen für dauernden Körperschaden,,angerechnet. 

· (2) Die Staatliche- Versicherung kann die Vers�cherungs
'summe an den Inhaber des Versicherungsscheines zah
len, werin kein Begünstigter, ben;;mnt ist. 

§. 4 

.• . . 

Fests�ellung der Leistungspfli_cht 

(1) Der ·unfallbedingte da�er.nde Körperschaden bzw.

die Todesursache· wird durch i;irztliche Begutachtung er-· 
mittelt. Di�se wird von der Staatlichen Versicherung 
entsprechend den Rechtsvorschriften über das ärztliche 
Begutachtungswesen bea�tragt; 

(2) Sind der Versicherungsneh1"F1er, Versicherte oder son
stige Ailspruc;h:sb�rechtigte mit dem Er:gebnis der ärzt
lichen Begutachtung nicht einverstand�n, )<:önnen sie 
eine Beguta<;htUng b·eim. Bezirksgutachfor beantragen. 
T5er Antrag ist innerhalb· .von. 2. Monaten ·nach Erhalt 
d�r Eri.tscheldui:!g über den Leistungsanspruch zu stel
len. J):r ist an di� Staatliche Versicherung zu richten. 
�rgibt. sic:h durch d-ie . weitere ärztliche ,Begutacht-ung 
eine fµr den '-Versicherten gül'.lStigere Regelung gegen-

, übe/ der -.bisherigen E�tscheiduftg der Staatlichen Ver- ' 
_Sicherung, h�t. dies� die Kosten_ zu tragen . .Im anderen . 
Falle kann die Staatliche Versicherung die Kosten-
erstattung vom Antrag$teller ·v:erlangen. 

(3) ·rsi die Staatliche ·yersicherung mit' dem 'Ergebnis 
der ärztlichen- Begutachtung nicht: einverstatiden, kann 
sie inrlerhalb von· 2 M,gnaten nach Erhalt des Gut-,· 
achtens gemä,ß Abs. 1 eine Begutachiunl beim Bezirks- · 
gutachter beantragen. ber · Versfchertingsnehmer, Ver-

• sich��te oder sonstige Anspruchsberechtigte✓ sind .hier
von ·unverzügli"ch ·zu unterrichten. 'Die Kosten der Be- . 
'gutach�ung 'trägt die Staa,tliche Ve�ilichertingi 

.
. 
(4) Die .Leistung ist ·2 Woch�n. nach Eingang der. voll�

-- stahdigen, ' 
.
. die Versicheruhgsieistung· . J:>;gnini:lend�n 

_ 
�achweise fällig. 

(2) Wird eine Leistung beans1;>rucht, sind der Staatlichen 
Versicherung der Versicherungsschein und der Nach
weis der letzten Beitragszahlung ei,nzurelchen. !in 
Todesfall des Versicherten ist außerdem eine Sterbe-, 
urkunde vorzulegen. Darüber ,hinaus kann die Staat
liche Versich�rung _vom bei'l.a�delnden Ar:zt" einen· Be
richt anforµern� 

(3) Ein Anspruch ·auf Leistu-ngen fÜ!: eine� ,verbleiben-
. den dauernden Körpersch,aden ist spätestens i Jahr 
nach Eintritt des Unfalles· bei- der Staatlichen Versiehe- -
rung· unter Vorlage einer ärztlichen Bestätigung zu be-
gründen. 

- - - · 

(4) Der Veqlicherte und' se1pe gesetzlichen Vertreter 
haben zur Erhaltung der Gesundheit und Arbeitskraft 
die Anordnungen des behandelnden Arztes zu befolgen. 
(5) Die Staatliche .Versiche�ung ist im Versi"cherungsfall , 
beredlfigt, den Gesundheitszustand des Versicherten 

, durch efnen Arzt überprüfen zu lassen. 

§ 6 

Rechtstolgen von Pflichtverletzungen 
(ll · Verletzen der. Versicherungsnehmer oder· .der Ver
sichei:J.e :bzw: $iessen' gesetzlicher. :Vertteter Vflrsätzlich 
oder grob fahrlässig ihre Pflichten gemäß § 5, k:ann die 
Staatliche Versicherung die, Versicherungsleistung ,teil
weise versagen,; wenn die Pflichtverletzung, für die ,Er
höhung der Yersic;herungsleistung _ ursächltch war oder -
die F'es�stellung der Leist1mgspflidlt behind�rte. 

, .  . . . . . 

(2) Versrchenmgsnehmer," Ver$icherte oder sonstige An- _ 
spruchsberech tigte, 'die den - Vers! cherungsfan · vorsätzlich 

_ herbeiführen, haben keineri Anspruch auf die Versiehe-
. i·ungsleistung. Bei Selbsttötung· des Versicherten zal;llt 
. die .. Staatliche Versicherung die,- .vereinba.'rte Versiche-
rungss'umme füi: !ien Todesfall, wenn seit Beginn des 

, Vertrages oder der _Erhöhung, de)'_ Versicherungssumme 
mindestens 1 Jahr vergangen ist. 

(3) Die Staatli�e ,Versicherung kann di.,e L�istung ganz 
versagen, Vl(_enn 
a) der ·v�rsicherungsfall als F.olge. oder im ·Zusammen

hang �it elner vorsätzlichen Straftat des V�x:siche
_rungsnehmers oder des Versictierten eintritt; · 

b) der Versicherte bei Eintritt des Unfalles als Lenker 
eines Kraftfahrzeuges unter A.ikoholeinfluß stand 

· und den Unfali schuldhlift herbeigeführt hat. 
. . . : : 

. . .· . .. ·  

. . . .._ 
§ 7 

Beitragszahlung, Beendigung der Versidierung 
_(l) 'ner Beiti;-ag ist für die gesamte V!!rsicherungszeit 
als Einmaibeitrag· bei 'Ober_gabe des .Versicherungs-=. 
scheines im voraus

„

oder nach Vereinbar1,1ng in 5 Jahres-
raten zu zahien. 

· ----
-· . 

(2) _Sofern- die Beitragszahlung _in Jahresraten_ erfolgt, 
sind diese an d,en festgelegten T'errriinen fällig. l;!ei Ein� 
tritt eines: Versic;h�rungsfalles kanri die Staatliche Ver� 

§. 5_ , sicherung rioch :i:u zahlende, Jahresraten von der Ver- · 
sicherurigsleisti.mg 'kürze:0.. Witc;i , eine J:a'1risrate nicht 

., y�rh�ltens.: -un!I, Anzeigepflichten.
. fdstgemäß gezahlt; ka!J-n dle Staatlich� ·versicherung 

· · (1) 'r:ier Eintritt" eines Unfaile;, der voraussichtlicli einen den Versich"erungsnehmer sdiriftlich auffordern, diese 
dauernden Körperschaden �ach sich zieht oder der den innerhalb eines Monats z� zahlen. Wird a'er Beitrag 
Tod des :versicherten zµr Fofge hat, ist der Staatlichen 'nicht innerhalb der Frfst geza�lt, erlischt der, Vertrag 

'Versicherung· unverzüglich schriftlich: anzuzeigen. , , ', . mit Ablauf der Zahlungsfrist. 
- , . 

. .. . , . .. . . 
. ·. 

� 
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,(3) Erlischt der Vertrag wegen Nichtzahlung einer Jah- (3) Die Zahlung Eies Krankentagegeldes :setzt .voraus,
resi-ate, erstattet die Staatliche Versichen,mg .den . zuviel .. daß der Versicherte für den _Zeitra�m der Arbeits
gezahlten Beitrag u�ter Abzug ihrer Aufwendungen. unfähigkeit Kranken- oder Hausgeld der Sozialversiche-

(4) Der Versicherungsvei-trag erlischt mit dem 31. Au- . rung erhält. 
:gust. d;s im Versicheril�gsschein a�gegebenen Ablauf-' (�) Besteht gleichzeitig ein Anspr�ch auf Unfalltagegeld, 
jahres, ohne daß es einer Kündigut;1g ·bedarf. wird. kein Krankentagegeld geleistet. 

(5j 'verlegt der Versicherte. seinen ständigen Wohnsitz (5) Bei B�en?igung des Versicher�ngsverhältnisses be:.
ih ein Territori�m außerhalb d.er Deutschen Demokra- steht Anspruch auf Krankentagegeld bis zum Schluß 
tischen Republik; endet der Vertrag zu diesem Zeit- des Monats, in dem der.Vertrag ei:lischt. 
punkt. 

§ 8, 
Qerichtsstand 

'Für alle.aus di.esem Vertrag entsteh�nden Rechtsstreitig0 

keiten sind die Gerichte des Wohnsitzes .des Versiche
rungf!nehmers, soweit der Wohnsitz nicht außerhalb der 
Deutsch�n Demokra.tischen Republik liegt, qder des 'Sit
zes der Kreisdirektion der Staatlichen Versicherung zu-
ständig,-

· · 

Anla,ge 4 
'ZU vorstehender_ Anol-dnung 

Allgenieine Bedingungen fti,r die. Unfallvetsicherung 
Ausgabe 1977 - (Gl31. DD� I Nr. 8 S. 65) 

§ 1 

Umfang des Versicherungsschutzes 

Die Staatliche Versichei·µng leistet Versicherungsschutz 
für die Fo\gen der während der Wirksamkeit des :Ver'
träges eingetretenen Unfälle und bei ärztlich beschei
higter Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit. Versiche-
rungsleistungen. sind zu zahien bei. . . . 

a) vorübergehender Arbeitsunfähigkeit durch Unfall
oder Krankheit, 

b) -dauerndem Körperschadert d�rch Unfall,
·�) Tod durcq_ Unfall,
. soweit Leistµrigen· hierfür ve_rtraglich vereinbart sind.

§ 2 
' 

' 

. Versicherungsleistungen bei voiütiergehender• Arbeits,� 
. . u1�fähigkeit du.rch Unfall oder Kra.11kheit 

(1) Anspruch auf Ta�egeld ·besteht �b ·den Zeitp�nkteri,
die in den ,vereinbarten Tarifen festgelegt sind:L 

(6) Für Krankentagegeldleistungen besteht eine.Warte-
. zert von 3 Monaten·. Sie beginnt mit dem im Versiche

r\mgsschein als Versicherungsbeginn. f�stgesetzten Zeit-:

pimkt, Tritt ein Versicherungsfall innerhalb der Warte
zeit �in, besteht kein Anspr�ch _, auf Krankentagegeld 
_für diesen. Versicherungsfall; auch ·dann.nicht, wenn die.·· 

. Arbeitsunfähigkeit über. die Wartezeit hinausgeht. Bei 
Erhöhung 'des Versicherten Krankentagegeldes gilt diese 
Regelung für den Erhöhungsbetrag .. 

§ 3 

Versichefungs.leistungen 
bei dauernde.m Körperschaden durch Unfa�l 

(1) Bei. einem ärztlich festgestellten unfallbedingten
dauernden Körperschaden wird der Teil' qer vereinbar
ten Versicherungssumme · als EinmaÜeistung an den 
Versich�rlen .gezati,lt, der dem festgestellten .Grad des
dauernden Körperschadens entspricht. · 
(2) Solange die Höhe des dauernden Körperschadens
nach ärztlichem. GQtachten' noch. nicht endgültig fest
stellbar· ist, kann · die Leistung zurückgestellt werden. 
Spätestens 2 Jahre nach· Eintritt des Unfalles ist der 
Grad des dauernden Körperschadens endgültig fest
stellen zu lassen. Bis ·zur Auszahlung der Leistung hat 
die Staatliche Versicherung v<;>n dem Teii der Versiche
rungssurnrrie, der dem- jeweils festgestellten Grad des 
Körperschadens entspdclit, 'jährlich 4 % Zins�n zu ent..: 
richten. Diese .Zusatzleistung begfont nach Abschluß der_'· 
ärztlichen Behandlung, spätestens 1 Jahr nach Eintritt 
des Unfalles. 

(3) Steht eine Leistungspflicht deni 'Grunde nach fest,
hat. die Staatliche Versicherung bereits vor der endgül
tigen Feststellling des dauernden Körperschadens auf
Antrag des Versicherten einen angemessenen Abschlag
zu zahlen,· wenn .nach ä,rzÜichem Gutachten ein unfall
beclingter dauernder Körperschaden verbleiben wii'd .

. 
. . . 

(2) Die, Dau�r der Tb:gegejdzahlung ist' bei. vorüber� •. 

(4) Tritt p.er Tod vor en!fgüUiger Feststellung des u'.n
fallbedirigten dauernden Körperschadens. ein, hat die
Staatliche Versicherung- nach dem zuletzt festgestellten
Grad des unfallbedingten ' Körperschadens 'zu lei�ten.
Hat eil� Unfall innerhalb eines Jahres zum Tode ge:.
führt, :�•frd eine Versicherimgsleistµng gemäß § 4 Abs.-·
1 gezal\lt, 

··. gehender ärztii�h ·besclieintgter Arbeitsunfähigkeit durch
Unfall (UnfaÜtagegeld) längstens auf 1 Jahr - vom
_Unfalltage an gerechnet - µnd bei · vorübergelU!nder
ärztlich bescheinigte,i- Arbeitsunfähigkeit du�ch Krank
heit . (Krankentagegeld)· längstens auf 26 W�chen i� 
Kalenderjahr begrenzt. Bei der Be�echn�g werden die 
l.eistungszeiten von· allen' in' einem Kalenderjah� einge
tretenen Versicheru�gsfäll_en zusammengezählt. 

1 bte Tactfe · könn.en in den Dienststellen· der Staadichen. Ver-
sicherün� ein,geiiehen. ),Verden. • · 

_§ 4 
. V�l"!li��r�ngslcistungen bei Tod durch Unfall 

(1) '.Führt ein Unfall innerhalb eines Jahies zum Tode>
zahlt die Staatliche Versicl:ierung die für den Todesfall
vereinbarte Sum�e, Aus dem gleichen Unfall gezahlte
Leistungen für · dauernden k.örperschaden · werden an�
gerechnet
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(2) Die Staatliche Versicherung kann -d\e Versicherun·gs
leistung an den Inhaber des Versicherungsscheines zah
len, wenn kein Begünstig�er benannt ist.

§ 5
Feststellung der Leistungspflicht 

. (1) Der· unfallbedingte· d1,lUernde. Körperschaden bzw. 
die Todesursache wird durch ärztlicl).e Begutachtung er
mittelt .. Diese wird' von ,der Staatlichen Versicheru�g' 
entsprechend den Rechtsvor1:1chriften über das ärztliche 

, Begut�chtungswesen beantragt'. . 

(2) Sintl. der Versicherungsnehm�r, Versicherte oder
· sonstige Anspruchsberechtigte mit dem Ergebnis der
ärztlichen ;Begutachtung nicht einverstanden, können sie
eine Begutachtung beim Bezirksgutachter beantragen.
Der Antrag ist innerhalb· von 2 Monaten nach Erhalt
der .Entscheidung über den Leist'ungsanspruch zu stel
len. Er

. 
ist an die Staatliche . Versicherung . zu richten. 

Ergibt ,sich durch die weitere ärztliche Begutachtung
ein'e für' den Versicherten' günstigere Regelung gegen
über der bi,sherigen Entscheidun� der Staatlichen Ver
sicherung, ha.t diese die Kosten zu tragen. Im anderen
Fall 'kann die Staatliche Versicherung die Kostenerstat
tung vqm Antragsteller verlangen.

' 

'
' 

(3) Ist die Staatliche Versicherung mit dem Ergebnis
der ärztlichen Begutachtung nicht einverstanden,· kann
sie innerhalb von 2 Monaten ,nach Erhalt des 'Gutach7
tens gemäß Abs., 1 eine Begutachtung beim Bezirksgut
achter , beantragen. Der yersicherungsnehmer, Versi�.
cherte oder sonstige A.nspr'uchsberechtigte sind hiervon
unverzüglich ?=U unterrichten, Die �osten der Begut�
acht�ng trägt die Sta.atlich!! Versic

h
erung.

(4). Die Leistung ist 2 Wochen nach Eingang der vo11.:. 
ständigen, die Versicherungsleistung begründenden . 
:r-j'achweise fäliig. 

§ 6
Verhaltens- um! Anzeigepflichten 

(1) Der Versicherungsnehmer und der Versicherte sind
verpfltchtet,•bei Antragstellung, Änden.,ng oder Wieder
inkraftsetzen des ·verti:ages alle Fragen t;ier Sta�tlichen . 

, Versicherung über die Person und den . Gesundheits� 
zustand .�es Versicl:1erten wahrhefügemäß zu bean�
worten. 

· 'c2) I)er Eintritt eines Unfä,lles, der voraussichtlich einen
dauernden 'Körperschaden nach sich zieht oder der· den 
Tod des Ver.,!licherten zui- Folge hat, ist der Staatlichen 
Versicherung· unverzüglich schriftlich anzuzeigen,. 

\ 
. . . . ,. . 

(3). Ein Anspruch. auf Lelst1mgeri für einen verbleiben� 
de� dauernden Köp,ersch·aden ist spätestens 1 Jahr_ 
nach Eintritt des Unfalles be� der Staatlichen Versiche
rung unter Vorlage einer ärztlichen Bestätigung zu . be
g1'.ünden. 
(4) Der· Verstcl;lerte hat zur Wiederherstellung seiner
Gesun.dheit und Arbeitskr!;lftdie Anordnungen des_ .be
handelnden Arztes zu bef(?lgen. 
(5)Die 'Stii.atliche, Ve�sicherung ist im Versi'11erungsfall
berechtigt, den Gesundheitszustand des· Versicherten
fü1rch einen Arzt überprüfen zu lassen.

§ 7
Rechtsfolgen. von Pflichtverletzungen 

(1) Haben der Versicherungsnehmer oder der Versicher
te schuldhaft wahrheitswidrige· Angaben über den Ge
sundheitszustand des .Versicherten gernacht und wäre
der ·vertrag bei- wahrheitsgemäßen-Angaben nicht zu
stande. gekommen, kann die Staatliche Versicherung
innerhalb ei�es Monats s�it Kenntnis der Pflichtverlet
zung voi;n ;vettrag zurücktreten. In diesem Fall. werden
80 % ,der gezahlten ·Beiträge erstattet. Der Versicherte
hit empfangene Leistungen ·zurückzuzahlen.
(2) Verletzen d�r :ve_rsicheri.mgsnehme:r oder der Ver
sicherte vorsätzlich oder grob fahrlässig ihre Pflichten
gemäß § 6, kann die Staatliche Versicherung die Ver
sicherungsleistung teilweise versagen, wenn die Pflicht
.verletzung für die Erh,öhung der Versicherungsleistung 
ursachlich war oder •die Feststellung der Leistungs
pflicht behinderte: 
(3) Versichen.mgsnehmer, ·versicherte oder andere An
spruchsberechtigte, die den Versich�rungsfall vorsätzlich
herbeiführen, ha_!;!en keinen Anspruch· auf die Versiche
rungsleistung;

(4) Die Staatliche Ver_sicherung kann die.Leistung ganz
versagen, wenn
a) der Versicherungsfall als Folge oder im Zusammen

. himg mit einer vorsätzlichen Straftat des Versiche
·rung�nehmers, des Versicherte!} oder des Begünstig
ten eintritt;

b) der Versicherte bei Eintritt eines . Unfalles als Len:
. ker eines Kraf�ahrzeuges unter Alkoholeinfluß stand
und den, 1:,Jhfall scb,uldhaft herbeigeführt hat

§ 8
Xnderung der Ta8'egeldhöhe 

(l) Auf Anfrage, der· Staatlichen Versicherung hat der
Versicherte über sein Nettoeinkommen Auskunft zu
geben.

' (2) übersteigt das vereinbarte Tagegeld (iie nach den 
bestätigte.ri T�rifen zulässige Höhe, kann die Staatliche 
Versicherung das vereinbarte Tagegeld entsprechend 
hernbseizeh. Während· einer Arbeitsunfähigkeit besteht 
,dieses Recht nicht. 

·§ 9
Beendigung der :Versicherung 

(1) Veriegt _der Ve�sicherte· seinen ständigen :Wohnsitz
in ein 'l'erritorium außerhalb der Deutschen Demokra- ·

. . . . ! .. ' . . . . . 

. tischen Republik, endet· der Vertra·g zu· diesem Zeit•
punkt. · · 

' ' 

(2) Bei 'Beendigung der beruflichen .Tätigkeit erlischt
der .Versicherurigsschu�z fur Arbei�unfähigkeit durch
Krankheit (Krankentagegeld), ohne daß es einer Kündi-
gun� bedarf._ .

§ 10

... 
Gerichtsstand 

. Für alle aus diesem Vertrag entstehenden Rechtsstreitig-· 
.keiten sind die Gerichte des· Wohnsitzes des Versiehe-· 

rungsnehm!i!rs, s�w.!:!it d
E!:
r Wohnsitz nicht �uß.erhalb der
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Deutschen •Demokratischen Republik liegt, oder des Sit
zes der Kreisdirektion der Staatlichen Versicherung 
zuständig. 

Anlage 5 

zu vorstehender Anordnung 

Begriffsbestimmungen. . 

' 
1. Ein Arbeitsunfall liegt vor, wenn der Versicherungs-

fall nach' den Bestimmungen der Sozialversicherung
als Arbeitsunfall anerkannt wurde oder der Unfall
unter die Rechtsv6rscli.riften des erweiterten Unfall
versicherungsschutzes der Sozialversicherung fällt.
Hinsichtlich der Versicherungsleistungen werden
auch die unter Ziff. 4 Buchst. a genännten Infek- .
tionskrankheiten wie Arbeitsunfälle behandelt.

2: Ein dauernder Körperscha4en durch Unfall ist eine ·
unfallbedingte dauernde Beeinträchtigung oder Ge
brauchsbehinderung eines oder mehrerer Körper
teile. Bestehende, vom eingetretenen Unfall unab
hängige Körperschäden bleiben unberücksichtigt. Die
Bemessung eines dauernden Körperschadens erfolgt
nach den auch für die Sozialversicherung geltenden
ärztlichen Begutachtungsgrundsätzen. Der Grad des
dauernden Körperschadens wird in Prozentsätzen
ausgedrückt.

3. Das Sparguthaben ist die verzinsliche Ansammlung
der Sparbeiträge, di�"'I'eile der vom. Versicherungs
nehmer gezahlten Gesamtbeiträge sind. Seine Höhe
ist insbesondere vom Eintrittsal-ter, der Versiche
rungsdauer, den gezahlten•" Beiträgen und dem ge�
wählten Tarif abhängig. Im Anfangs�eitraum ist bei
Verträgen mit monatHcher Beitragszahlung das Spar-
guthaben Null' und bei Verträgen mit einmaliger
Beitragszahlung niedriger als der Einzahlungsbetrag.
Die Sparbeiträge s·ind so bemessen, daß sie am Ende
der Versicherungsdauer zuzüglich der kalkulierten
Zinsen die Versichetungsleistung erreichen. Die nicht
der Sparguthabenbildung d_ienenden Beitragsteile
werden zur Finanzierung vorzeitiger Leistungsfälle
(Risikobeitrag) lind zur. Kostendeckung benötigt.

4. Ein Unfall ist ein plötzliches, von außen einwirken
des, schädigendes Ereignis, Elas unfreiwillig eine Kör
perschädigµng oder den Tod des Versicherten zur
Folge hat.

a) Als Unfall gelten auch:
-·Infektionskrankheiten, die im ursäclilichen ·zusam-·

· merthang mit der Berufstätigkeit entstanden 'und
nach der Verordnung vom 14. November 1957 über 
Melde- ·_und Entschädigungspflicht bei Berufskrank
heiten (GB!. I 1958 Nr. 1 S. i) als J?erufskrankheit 
ane/kannt sinq; . . · 

· � Ge1undheitsschädigungen oder Todesfälle, die_ durch 
eine plötz[iche außergewöhnliche Kraftanstrengüng,
plö-tzliche . �xfreme psychische Einwirkungen oder
plötzliche Temperatureinjfirkungen eintreten.· 

b) Als UnfaU gelten nicht:
- Berufskrankheiten n1;1ch der Verordnung voin ,4.

November 1957 über Melde- und Entschädigungs
pflicht bei Berufskr!ilnkheiten (GB!. I 1958 Nr. 1 
S. l) mit Ausnahme der unter Buchst. a genannten
Infektionskrankheiten;

- Infektionskrankheiten, soweit sie. nicht unter Buch
staben. a fallen;

- Gesundheitsschädigungen oder Todesfälle, die durch
ständige oder sich wiederholende Strahleneinwir
kungen oder_ Heilmaßnahmen bzw. medizinische
Eingriffe am Körper des Versicherten entstehen,·
soweit sie nicht mit ein·em' Unfall im Zusa_mmen
hang stehen;

- Gesundheitsschädigungen oder Todesfälle, die in
folge anhaltender oder sich wieder_holender kör
,perlicher Anstrengungen oder Anspannungen oder
durch krankheitsbedingte Anlagen en'tstehen;

- Vergiftungen durch Mißbraucli. von ·Genuß- oder
Arzneimitte.In durch gen Versicherten,

Nr,3) Anordnung über die Allgemeinen Bedingungen 
für freiwillige Sach- und .Haftpflichtversicherun
gen der Bürger vom 18. Februar 1977 
(GBL DDR I Nr. 8 S. 67) 

Im Einvernehmen mit dem Minister der Ju;tiz wird 
auf der Grundlage des Zivilgeset�buches der Deutschen 
Demok�atischen Republik vom 19. Juni 1975 (GBI. I Nr. 
27 S. 465) und der Verordnung vom 19. November 1968 
über das Statut der Staatlichen Versicherung der Deut
schen, Demokratischen Republik (GBI: II Nr. 120 s .. 941) 
folge_ndes angeordnet: 

§ 1

(1) Folgende Allgemeine Versicherungsbedingungen für
freiwillige Sach- und Haftpflichtversicherungen der Bür
ger� Ausgabe _1977 - werde_n bestätigt:
1. Allgemeine Bedingungen für die Haushaltversfche

rurig - Anlage 1 -
2. All�emeine Bedingungen für die freiwillige Versiche

rung von G_ebäuden - Anlage 2 - .
3. Allgemeine Bedingungen für die Kraftfahrzeugver

sicherung (Kasko- und Gepäckversicherung - An-
�� 3 - . . 

4. Besondere Bedingungen für die Kraftfahrzeug-Aus
. landsversicherung (Kasko- und Gepäckversicherung)
- Anlage 4-. 

(2) Die Allgemeinen 'Bedingungen für die Versicherung_
des persönlichen Eigentums der Mitglieder der LPG/
GPG - Ausgabe 1977 - werden bestätigt. Sie können

· in allen Dienststellen der Staatlichen. Versicherung der
Deutschen Demokratischen Republik (nachfolgend Sta·at
liche, Versicherung genannt) eingesehen werden und.
werden auf Wunsch des Bürgers auch ausgehändigt ..

·'(3) Für freiwillige Sach- und Haftpflichtversicherungen
der Bürger sind .die Begriffsbestimmungen gemäß An
lage 5 verbindlich, soweit in den Allgemeinen Versiche
rungsbedingungen oder vertraglichen Vereinbarungen

· nichts anderes bestimmt ist.

(4) Die in den AbSätzen 1 und 2 genannten Allgemei
nen Versicherungsbedingungen s)nd auf alle bei In
krafttreten dieser · Anordnung bestehenden Versiehe-'
rungsverträge - anzuwenden.
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§ 2 

(1) Die Allgemeinen Bedingungen für die Haushalt
versicherung. gelten nicht für Hausrat�Zeitwert-, Haus
rat-Neuwert- und andere Sachversicherungen. für. den
Hausrat, die. vor ·dem Jahre 1959 abgeschlossen worden 

· und Überschwemmung �ind die Sachen nur innerhalb
von Gebäuden versichert. Die auf einer Reise mitge
führten Sache·n sind gegen die zuletzt genannten·· Ge
fahren auch; außerhalb von Gebäuden versicl!ert.

,.. Sind. 
. . 

(2). Die Allgemeinen . Bedingungen für die , freiwillige 
· Versicherung vori Gebäuden geiten rtichf ·für. solche
freiwillige Gebäudeversicherungen, die nadJ. den Ver
sicherungsbedingungen fül'. die Sturm�chaderi�,-· die Lei� ·
tungswasserschaden- und die Grundstückshaftpflicht
versicherung·ai>gesdl.lossen worden sind.

,. (3) Für die in d�� Absätzen 1 und 2 genannlen Versiche
rungen. gelten die dem -Vertrag zugrunde gelegteq Ver
sicherungsbedingungen . weiter\liri. Sind ih <;iiesert Vers 

sicheruhgsbedingungen Regelungen enthalten; die vom 
• Zivilgesetzbuch der Deutschen Demokratischen Repu

blik vom 19. Juni 1975 abweichen, sind an deren Stelle,
die _Bestimm'unglm desselben anzuwenden.

§ 3 

Diese Anordntmg tritt am 15. April 1977 in Kraft.· 
:- Berlin, .den -18. Februar 1977 . . 

Der Minister der Finanzen 

(2) Darüber hinaus sind versichert:
a) Fahrräder und deren fest 'Verbundene Bestandteile,

di:e' Eigentum des Versicherungsnehmers oder der
Versicherten sind, gegen Schäden . durch Diebstahl,

' �enn die Fahrräder. durch ein schloß gesichert oder
nach beendetem Gebrauch in einem verschlossenen
R!�um untergebracht sind„ Hande1t es sich um ·einen
gemeinschaftlich 'genutzten Raum, rriuß das Fahrrad

. außerdem durch ein Schloß. gesichert sein; ..
b) Ki�der�age� einschließlich dereri Ausstattung gegen

Schäden durch Diebstahl; die.Ausstattung jedodJ. nur,
wenn, sie ;zusammen mit.dem K_inderwagen_gestol:iien
wird;

<;) zum Haushalt gehörende Sachen, die sich zum 
Wa!!chen, Trocknen, BleidJ.en oder Lüften in dafür 
bestimmten Räumiichkeiten oder tagsüber im Fr_eien 
befinden (mit Ausnahme in Wäschereien und ähn
lichen Einrichtugen), gegen Schäden durch Diebstahl; 

d) Gartenmöbel -und Gartepgeräte, die sich· im Freien
. auf dem Wohngrundstück: befinden, gegen Schäden

durch mebstahl; 
I. V.: Dr. ·schm i e d e  r, Staatssekretär

. e) Badeöfen, Badewannen, Waschbecken, Durchlauf
e.rhitze,r und ä_hnlidl.e Einrichtungen und Geräte, 
Gas- und Etagenheizungen sowie Eltiktronachtspei
cheröfen gegen Schäden durch die im Abs.·1 genann
ten Ereignisse; soweit es sich dabei um an wasser
führende Anlagen angeschlossene Einrichtungen und 
Geräte himdelt, auch gegen Schäden durch Frostein
wirkung. Voraussetzung ist, daß diese Einrichtungen 
und 9eräte Eigentum des Versicheruilgsnehmers oder 
der Versicherten sind und sie 'weder Eigentümer 
noch Miteigentümer·des Gebäudes sind, in dem sich 
diese Einrichtun�en und GerätJ b_eflnden,; 

-·Anlage 1
zu V?rstehender Anordnung
Allgem�ine Bedingungen fiir die Ha1.1shaltversicherung
-, Ausgabe 19'7'7 ·- (GBl. DDR I l'{r. 8 S. 68)

§' 1
V�rsi,merurigsschutz fiir · die· Sachen des H11.usliaUes 

· (1) Versichert. •sind:
a) sämtliche·zum· _Haushalt des ,Ve'rsicherung;�ehmers

und der Versicherten gehörenden Sachen einsdl.ließ:
lich. Bargeld bis zu 1opo· M, Wertpapiere, ·andere
· Geldeswer�e. Schmucksachen, Edelmetalle, Urltunden
(auch Spa.r-kassenbücher) und Sammlungen;

b)· Kleinvieh; Futter- n�d Streuvorräte auf dem Wohn-
grundstück; . . . . 

c) Einrichtungsgegertstäride, Arbeitsgeräte, Vorräte und
Waren, die der Ausübung �ines Gew�rbes öder Be
·rufes dierien,_ · sofern · si� · in11ges�mt keine�· höher�ri
Yersicherungswer_t·als 2000 M haben;

d) Werkzeuge, �,rsatz:- 1,md -Zubehörteile v.on nicht ge
Werbsmirßig geriutzteh Motor� . und Wasserfahrzeu
gen; sowei_t. sie: mit· derri F�hrzeug 'nicht fest verbun
den oder in ihm ·nic1:1t/ unter Versdl.luß verwahrt·
sind;. · · 

e� die vorgenan,nten Sacli.er.i, die fremde.s Eigentum sind 
und ·sich im �esitz des V�rsicherungsnehmers odei;- .. 
der Versicherten_ befinden, 

gegen Schäden durch Brand, Explosion, Luftfahrzeuge; 
Leitun:gswasser, Blitzschlag, Bodensenkung, Erdbeben, 

· Felssturz, Erdrutsch, Hagel; Hochwasser, Schneedruck,
Sturm urid Überschwemmung, Einbruchsdiebstahl und
Raub. Gege_n Hagel, Hochwasser, Schneedruck, Sturm ·.

f) Gegenstände des ·persö_rilichen Reisebedarfs, die der
Versicherungsnehmer oder die Versicher_ten auf der
J;teise mit-sich führen oder mit verkehrsüblichen Be
förderungsmitteln. befördern · lassen {elnschließlich
Lagerung)-, gegen 'Sc:häden durch Unfall der Trans
portmittel und Diebst11hl, ausgenommen· Diebstahl
beim Zelten· und aus einem nicht .v�rsch_lossenen
Kraftfahrzeug. Schmucksachen, Uhren und Pelze
sind riur- versichert, wenn sie entsprechend ihrer Be
stimmung getragen oder ordnungsgemäß unter Ver-
schluß ,a_ufbeWahrt' wex:.den; ·

g) Fernsehbildröhren gegen Schäden durch Implosion
nach Ablauf der Garantiezeit.

(3) Bei entsprechender zusätzÜcher. Vereinbarung de_s
Versicherungsschutzes· sind versichert:

' 

. ' 

a) Hausha�tgegehstände . (einschließlich Gartengeräte),
die sich· ständig_ in I,.ati.:1:>en, Sommer-:- urid Wochen
endhäusern· befinden, sowie Kleinvieh, Futter- und ·
Streuvorräte auf diesen Grundstücken gegen Schäden
gemäß i\.bs. 1 ; 

. . 
. b) Lauben, , Sommer- �nd Wochenendhäuser sowie 

.Garagen,· di�. nicht der Feue.r-Pflichtversicherung 
unter.liegen, gegen Schäden durch Brand, Blitzschlag, 
�xplosion und' L.uftfahrz,euge._.

. -
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(4) Der Versicherungsschutz umfaßt auch den Ersatz
von:
a) Schäden an Gebäuden_ sowie an den versicherten

Sachen, die . bei einem Einbruch oder · Einbruch
versuch entstehen;

b) Schäden an den versicherten Sachen, die als unver
meidliche Folge der versicherten· Ereignisse einge
treten sind;

c) Kosten zur Aufräumung der Schadenstätte und Ab
bruchkosten, soweit sie difc! versicherten Sachen be
treffen;

d) im ursächlichen Zusammenhang mit einem Ver
sicherungsfall entstehenden Umzugskosten.

(5) Versicherungsschutz b!c!steht nicht für:
a) Kraftfahrzeuge, Kraftfahrzeug- und Wohnanhänger,

Motor- und Segelboote, Fah�zeuge jeder Art 1i1it
Hilfsmotor (außer Paddelboote);

b) das Eigentum von Untermietern;
c) die aµßer Gebrauch befindlichen Schmucksachen und 

Edelmetalle, deren Gesamtwert 3000 M oder deren
Einzelwer:t 1000 M übersteig_t, sowie Wertpapiere,
andere· Geldeswerte, Urkunden (ausgenommen Spar
kassenbücher) und Sammlungen gegen Schäden durch
Einbruchdiebstahl, wenn sich diese Sachen nicht in
verschlosseneri und gegen die Wegnahme gesicherten
Behältnissen befinden. Über Wertpapiere und Samm
lungl'!n, deren Wei:t insgesamt 3000 M übersteigt,
sind Verzeichnisse zu führen und gesondert unter
Verschluß aufzubewahren;·

d) an den G[ge�ständen des persönlichen Reisebed�rfs .
entstandene Schäden oder Verlu_ste dm·ch Verlieren,
Stehen- und Liegen.lassen, Abhancienkommen, 1.'a
s�hendiebstahl, Transportverzögerungen, Mängel -der
Verpackung, der Beschaffenheit oder des Verschlus
ses der Gepäckhüllen, Schramn:ien, Einbeulungen u.

. dgl. an Koff�rn ung sonstigen Gepäckbehältnissen;
e) Bargeld, Geldeswerte, Sammlungen, Fah,rkarten, Ur

kunden Und Wertpapiere, die auf einer Reise mit
geführt_ werden, gegen Schäden durch Diebstahl und
Transportmittelunfall;

f) Gebäude gemäß Abs. 3, die sich in Verfall befinden
oder zum Abbruch b�stimmt sind;

g) mittelbare Schäden wie entgangener Gewinn, Nut
zungsausfall; Wasserverluste.

§ 2

Höhe und Zahhmg der Versicherungsleistung 

(1) Maßgebend für die. Versicherungsleistung ·,bei Scha
. denfällen gemäß § 1 _sind:
a) bei den Sachen des Haushaltes und den zur Aus-

,_ übung eines Berufes oder' Gewerbes dienende11 Ein-·
richtungsgegenständen und Arbeitsgeräten der Neu
wert; beträgt der Zeitwert dieser Gegenstände am 
Schadentag 40 °/0 des Neuwertes oder weniger, der 
Zeitwert; 

b) bei Bekleidung und Wä$che aller .A�t der Zeitwert;
c) bei Gebäuden gemäß § 1 A_bs. 3 der Zeitwe._rt;_
d).-bei Vorräten, Waren und Kleinvieh der Wieder-

. beschaffungspreis; 
e) bei_ fremdem Eigentum der Zeitwert.

(2) Bei teilbeschädigten Sachen werden .die Kosten der
Wiederh�rstellung bis zur Höhe der im Abs. 1 genann
ten Werte vergütet. Ergibt sich nach der Wiederherstel
lung eine Minderung des Gebrauchswertes, wird ein der 
Gebrauchswertminderung entsprechender Betrag ge
zahlt. Ist die Wiederherstellung nicht möglich, wird die 
Differenz zwischen den im Abs. 1 genannten Werten 
und dem Restwert der Sachen unter Berücksichtigung 
ihrer ·Verwendbarkeit vergütet. Restw�rte verbleiben 
dem. Versicherungsriehr'ner oder den Versicherten. 

. 
-

\ 

(3)Der Versicherungswert setzt sich aus dem Neu- oder
Zeitwert oder Wiederbeschaffungspreis- der versicherten
Sa�en · gemäß Abs. 1 zusammen. Der Versicherungs
nehmer hat die Versicherungssumme als Bestandteil der 
vertraglichen Vereinbarung so anzugeben, daß sie dem 
Versichei:ungswert · entspricht, Ist die Versicherungs- . 
summe niedriger :a1s der Versicherungswert (Unterver
sicherung), so wird der Schaden ülir teilweise ersetzt, 
und. zwar im Verhältnis der Versicherungssumme zum 
Versicherungswert der versicherten Sachen. 
(4) Bei Schäden durch Diebstahl von Gegeüständen des
personlichen Reisebedarfs,- soweit sie sich nicht in Ge
wahrsam eines Transport-· bzw. Aufbewahrui1gsbetrie
bes befunden haben, haben der Versicherungsnehmer
bzw .. die Versicherten von jedem Schaden 50 M selbst
zu tragen.
(5)Sind entwendete oder sonst abhanden gekommene
Sachen wieder herbeigeschafft worden, · so haben · sich
der Versicherungsnehmer oder die Versicherten inner
halb von 2 Wochen nach Aufforder�mg durch die Staat
liche Versicherung zu entscheiden, ob sie die Versiche
rungsleistung zurückzahlen oder die Sachen der Staat
lichen Versicherung zur Verfügung stellen. Nach Ab
lauf dieser Frist kann die Staatliche· Versicherung die
Rücknahme verlangen. Entscheiden sich der Versi<:he
rungsnehmer oder die Versichet'.ten, ihr· Eigentum an

· den wieder herbeigeschafften Sachen aufz\1geben, die
nur mit einem Teil ihres Wertes entschädigt wurden
sind di_ese Sachen .vom Vers-icherungsnehmer oder de�
Versicherten im Einvernehrhen mit der Staatlichen Ver
sicherung zu verkaufen. Den Erlös

1 

abzüglich der Ver
kaufskosten erhält die Staatliche Versicherung bis zur 
Höhe der von, ihr gezahlten Versicher-un-ggleistung. 
(6) Bei Nichtzurücknahme von innerhalb eines Jahres
wieder herbeigeschafften Sachen sind der Versicherungs-.
nehmer oder die Versicherten verpflichtet, ·den-.Dlffe
renzbetrag zwischen gezahlter Neuwertentschädigung
und ermitteltem Zeitwert .innerhalb eines Monats nach
Aufforderung durch die Staatliche Versicherung zurück"
z4zahlen
(7) Die Versicherungsleistung erfolgt in Mark der Deut
schen Demokratischen Republik und wird bei Sdiäden
gemäß § 1 an den Versicherungsnehmer gezahlt. Auf

. Verlangen _des Versicherungsnehmers jst die Versiche
rungsleistung unmittelbar an die Versicherten· oder die
Eigentümer der mitversicfierten fremden· Sachen zu
zahlen. Die Leistung ist 2 Wochen nach Eingang der .
vollständigen, die Ver&icherungsleistung begründenden 
Nachweise fällig. 

� 

. 
. 

. 

• § 3
Haftpflichtversicherungsschutz 

(1) Versichert sind der. Versicherungsnehmer, dessen
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_Ehegatte, deren noch nic}lt volljährige Kinder sowie 
. andere Personen,'für die Versicherungsschutz vereinbart 
worden ist, gegen Schadenersatzansprüche aus der Ver
ant�orÜichkeit für Schadens�ufüguqg, insbesondel'e. 
a) als Teilnehmer am Straßenverkehr;
�) als . Besitzer ein.er Wohnung, eines alleinbewohnten

Hauses (soweit sich darin k�in- Betrieb beJindet) und 
aus der Unterhaltung von bis zu 2· Garagen. Einge
schlossen ist die Verantwortlichkeit aus der .Vermie-
tung vo�. nicht dielir als 2 Zimmern. 

c) als Besitzer eines Kleingartens, ·Sommer- oder Wo�
cheriendgrtindstückes und einer landwirtschaftlich 
genutzten Fliiche bis: höchstens 1 ha, sofern. diese 

. nicht �u gewerblichen Zwecken genutzt wird; 
d) aus der Durchführung von Bauarbeiten (Neu-, Um-· 

und Ausbauten, Reparaturen, Abbruch� und Grabe
arbeiten) auf dem Wohn-__ oder Wochenendgrundstück 
oder im °Kleingarten; 

e) gegenüber Personen, die dem Versicherungsnehmer 
oder. den Versicherten unentgeltliche Hilfe leisten, 
und gegenüber den im Haushalt beschäftigten Per
�onen;

f) als Halter vori �hmen liaustieren und Bi-enen, ·wenn
.diese nicht Zu gewerblichen· Z�ecken gehalten Wer
den.; al� Halter von Hunden, Pferdeh und sonstigen 
Zug:.. und Reittieren jedoch nur; wenn Vers.icher.ungs
schutz gemäß Abs. 6 vereinbart Worden ist; 
'I • . ' � 

sicherungsnehmer ,�der den Versicherten, hat die Staa�
liche Versicherung für die ordnungsgemäße Vertretung. 
des Versicherungsnehmers oder der Versicherten zu 

\ sorgen und die Kosten zu tragen. 

(5) Versicherungsschutz pesteht nicht für: 
a)_ Ansprüche des Versicherungsneh�ers und der Ver

sicherten untereinander; ferner nicht für Ansprücbe 
ihrer sonstige_n Angehörigen, die_ sie auf Grund ge
setzlicper Verpflichtungen zur Zeit des Versiche
rungsfalles zu unterhalten haben, sowie solcher An- . . 
gehörigen, die tnit in der Wohnung des Versiche
rungsnehmers leben. Für, Ansprüche no� nicht voll
jähriger Kinder des Vers.icherungsnehmers und det· 
Versicherten wegen erhöhter Aufwendungen durch· 

. dauernde Behinderung und künftig�r ständiger Ein
kommensminderung infolge · Körperverletzung gilt 
dieser Ausschluß nicht;. 

b) Ansprüche aus Schadenfällen, die mit dem Halten,
Führen oder Verwenden von Kraft- und Luftfahr
zeugen sowie .Booten mit Motor und Segelbooten im 

•Zusammenhang stehen;· . . 
C) Ansprüche Weden Schäden an. Sachen, di� dem Ver

sicherungsnehmer oder den Versicherten zum Ge
brauch oder zur Nutzung überlassen, zur Aufbewah
rung übergeben oder von ihnen unbefugt gebraucht 
worden sind. · Das gilt nicht für Ansprüche wegen 
Leitungswasserschäden · ari den. gemieteten Wo.hn� 
räumen; . g) a.ls Benut�e.r von Ruder-·· uhd Paddelbooten sowie 

Kanadiern, soweit diese . nicht mit einem Motor aus-. d) Ansprüche· aus Sch;idenfällen, ·die mit der Unter-
gestattet sind; haltung eines B.etriebes, de� Ausübung eines Berufes 

· h) aus dem Besitz und .der Uil,ter!Jaltunt
f 
einer geneh- oder einer sonstigen entgeltlichen '.fätigkeit des Ver-

migten RuIJ.dfunk- .und Fernsehempfängsanlage ein- . -sicherungsnehmers oder der Versicherten im Zu-
schließlich der dem Hausbesitzer gegenüber vertrag- sammenhang s�e�n; .. ' 
Uch übernommenen Verant.wor�Üchkeit; e) Ansprüche werden Schäden aus dem Abhandenkom-

. men v_on Sachen;· . · · 
· ·. · 

(2) · Versicherungsschutz besteht auch für die Verant�
.wortlichkei t : f) Ansprüche. aus 

. 
Stj1adenfällen, die sich. außerhalb der

aJ de� Kinder d�s Versichetungsnehmers und der Ver- Deutschen I?emokratischen Republik ereignen. Ist der

sicherten, die während des laufenden Versicherungs- Geschädigte Bürger . . der Deutschen Demokratischen 

jahres volljährig werden, sowie für d'ie Verantwort-_ :&epublik, so beSteht Versicherungsschutz. 

lichkeit volljähriger Personen, die im genannten (6) Bei entsprechender zµsätzlicher· :Vereinbarung des 
Zeitraum in die hä1,1.sliche . Gemeinschaft des Ver- Versicherungsschutzes erstreckt sich dieser auf Schaden� 
slcherung'snehmers aufgenommen werden, wenn sie ersatzansprüche aus der Verantwortlichkeit für Scha
bis spätestens· eineh Monat 'nach der nächsten Bei- denszufügung als Halter der int ·versich_erungsschein 
tragsfälligkeit z�r Versicherung angemeldet vverden; .. bezeichneten Tiere. Mitversichert ist. die zivilrechtliche 

b) der Personen, die, def!l Versicherungsn�h.mer oder " Verantwortlichkeit der Personen, die mit der Wartung,
den; Versicherten unentgeltlich Hilfe leisten, und der Pflege oder Aufsicht ° der dem Versichei-urigsnefimer
iII'l Hai.tsh�lt cies Versicherungsnehmers ·beschäftigten , oder den Versicherten gehörenden ',rie.re beauftragt 11ind,
Pers�nen her der Ausübung ihre.r TäUgkeit . in Ausübung dieser Tätigkeit. Werden während der 

Versicherungsdau�r Tiere angeschafft, besteht :ve�siche
i•ungsschutz, .wenn deren· Apmeld1,mg zur Versicherung 
bis 'spätestens ·einen Monat ·nach der nächsten Beitrags-. 
fälligkeit erfolgt. Unterbleibt. die Anmeldµng, besteht 
von dies.em Zeitpunkt an kein Versicherungsschutz für 
Schadenersat�an.spri.i°che aus dem Halten der betreffen
den Tierart . 

. ' 

(-3). Der Versicherungsschutz umfaßt die Befrieiligung 
berecp.�gter Und die Abwehr unber5!chtigter Schaden
ersatzansprüche, die nach de.n Rechtsvorschriften . ü�t 
die Verahtwortlicp.keit-für Schatlenszufüguhg gegen den 
\T�rsicherungsnehm.er. o_det. die· VE)rsicherteh erhoben 
werden, wenn· durc h 

ihre ;Handlungen oder Unterlas-
. sungen .Personen ��rletzt �der getötet; Sachen be�chä
.

. 
digt oder. zerstört worden sind.· Die Staatliche Versiche
rung ist berechtigt,- den Schadenersatz betreffend Er
klä,ri.tngen im Namen. des Verslcherungsnehmer� oder 
der V:ei:sichEµ"ten abz.ugeben. 

. ·, 
. 

·· (4) Kommt es wegen Schädenex:sii.tzarisprüchen zu e.i�em
. tRechtsstreit zwischen dem. G!;!schädigien 1.1nd dein· Ve;r-

§ ·4

Pflicht . zur s·chadensverhütung 
. . 

Der Versicherungsnehmer und- die Ver11icherten haben 
·zur Vermeidµng von Schäden die Sicherheits� und Ord. 
nungsvorschriften, insbesondere die Brandschutzbestim� 
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mungen, einzuhalten. Die Staatliche Versicherung kann 
verlangen - daß festgestellte Gefahrenquellen innerhalb 
�iner ang�11J.essenen Frist beseitigt we1:den. 

. § 5 
Verhaltens- und Anzeigepßichten 

Tritt ein Versicherungsfall ein, sind der Versicherungs
nehmer und die Versicherten verpflichtet: 
a) das - Schadenerejgnis der Staatlichen ·Versicherung

unverzüglich. anzuzeigen;
b) Schadenereignisse durch Brand, Explosion (nicht sol

che mit geringfügigem Sachschaden) sowie Einbruch
diebstahl, Diebstahl und Raub der nächstgelegenen
Dienststelle der _Deutschen Volkspolizei, im Ausland
der nächstgelegenen P�Iizeidienststelle, unverzüglich_ 
zu melden;

c) Schadenersatzansprüche Dritter und alle gerichtlichen
und ähnlichen Maßnahmen, die gegen sie aus Anlaß
des Schadens eingeleitet werden, unverzüglich der ·
Staatlichen Versicherung zu melden und die erfor-
der liehen Unterlagen einzureichen;

d) alle ihnen zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um:
den Umfang des Schadens zu mindern und alles zu
tun, was zur Klärung des Tatbestandes und des ·
Schadenumfanges beii:rägt·;

e) bis zur Besichtigung des Schadens durch· die Staat
liche Versicherung ohne deren Einwilligung nur sol- .
ehe Verärtderungen an den beschädigten versicherten
Sachen vorzuneh_men, die zur .Erfüllµng der im
Buchst. d genannten Verpflichtungen oder im gesell
schaftlichen Interesse geboten sind;

, f) äußerlich erkennbare Schäden am Reisegepäck, -die 
während der Beförderung oder Aufbewahrung durch 
einen Transport- oder Aufbewahrungsbetrieb (Bahn, 
Post, Fluggesellschaft u. ä.) eingetreten sind, von die
sem sofort bei der Abnahme bestätigen zu lassen. 
Bei nicht sofort erkennbaren Schäden ist die Fest
stellung des Tatbestandes innerhalb von 7 Tagen 
nach Abnahme. des Reisegepäcks vom Transport
od;r Aufbewahrungsbetrieb - bei der Post unver0 

zii.glich ,- nachholen zu lassen;_ 
g) die Rahmennummer des gestohlenen Fahrrades der

StaaÜiche·n Versicherung anzugeben; 
. 

. 

. 

' 

h) die Staatliche Versicherung unverzüglich zu unter-. 
richten; wenn _sie von dem verbleib entwendeter 
Gegenstände Kenntnis erhalten. 

§ 6 

Reehtsfolgen von Pflichtverletzungen 
(1) Werden Gefahrenquellen vom Versicherungsnehmer
oder ;on deh · Versiclierten in der von der StaatHchen
Versicherung angegebenen Frist schuldhaft nicht be�
seitigt, ·kann der Versicherurigsschutz für ... die. daraus
entstehenden Schäden _ ausgesetzt "-iverden, bis die Ge
fahr-enquellen beseitigt sind.
(2) Verletzen der Versicherungsnehmer oder die Ver-

. sicherten vorsätzlich oder grob fahrlässig ihre Pflichten,
ist die Staatliche Versicherung berechtigt, die Versiche
rungsl'eistung teilweise zu �ersagen, ·wenn die ,Pflicht
verletzung für dep Eintritt des Schadens oder die Er�

höhung seines Umfanges ursächlich war oder die Fest
stellung der Leistungspflicht behinderte. Bei Haftpflicht
schäden kann in diesem Fall der ari den Geschädigten 
gezahlte_ Betrag vom Versicherungsnehmer oder den_ -
Versicherte_n teilweise zurückgefordert werden . 
(3) Für Versicherungsfälle, die durch den Versicherungs
n�hmer oder die Versicherten vorsätzlich herbeigeführt
wurden,. is-t die Staatliche Versicherung berechtigt, die
Versicherungsleistung ganz zu versagen.
(4) T1itt der Versicherungsfall als Folge oder im Zu
sammenhang mit einer vorsätzlichen. Straftat des Ver
sicherui1gsnehm�rs oder der Versicherten ein, .kann die
Staatliche Versicherung die Versicherungsleistung ganz
versagen;

'§ 7 
· Versicherungsort

Die im § 1 genannten Sachen sind, soweit in diesen 
Bedingungen nicht ausdrücklich et:..Vas anderes festge
legt ist, dort versichert, wo sie sich befinden. 

§ 8 

Beendigung der Versicherung 
Verlegt der Versicherungsnehmer seinen ständigen 
Wohnsitz in ein Territorium· außerhalb der Deutschen 
Demokratischen Republik, endet der Vertrag zu diesem 
Zeitpunkt. Für Versicherte endet in diesem Fall der 
Versicherungsschutz. 

§ 9
Gerichtsstand 

Für alle aus di�ser Versicherung entstehenden Rechts
st_reitigkeiten sind die Gerichte des Wohnsitzes des Ver
sicherµngsnehmers. oder der Versicherten, soweit der_ 
Wohnsitz nicht außerhalb der Deutschen Demokrati
schen Republik liegt, oder des Sitzes der Krei11direktion 
der Staatlichen _Jersicherung zuständig.

Anlage 2 
zu vorstehender Anordnung 

. . . 

Allgemeine Bedingungen für die freiwillige Versicherung 
von_ Gebäm;len :-- Ausgabe 1977 (GBI. DDR I Nr. 8 S. 71) 

§ 1
Versicherungsschutz fur. Gebäude 

(].) Versichert_ sind die im Versicherungsschein genann
ten Wohngebäude 1,111.d die dazugehörigen allseitig um-· 
sch!ossenen Nebengebäude mit einem Eirizelw,ert (Ba�
kostensumme) ab· 1000 M, soweit Versicherungsschutz 
· vereinbart ist:
a) gegen Schäden _ durch die unmittelbare Einwirlmng

von Sturm, J-Iochwasser, ,Überschwemmung, Hagel,
Erdrutsch, · Felssturz, Bodensenkung, Er-dbeben und
Schneedruclc;

b) gegen Schäden durch Austritt von Wasser aus Was
serleitungs-, Abwasserleitungs-, Warmwasserversor
gungs- oder Zentralheizungsanlagen (Leitungswas
ser). Versicherungsschutz _besteht auch -für Bruch-
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und Frostschäden an qen Rohren dieser Anlagen so
wie Frostschil:den an Heiztmgskörpern, ,Boilern und 
anderen, an ·den vorgenannten Anlagen angeschlos
senen. Einrichtungen und • Armaturen einschließlicll 
der Auffaµkosten. Dei:; Versicherungsschutz für diese 
Rohr�nlagen gilt entsprechend den Unterhaltungs
pflichten -des Versicherungsnehmers bis zµr Grund
stücksgrenze bzw. zum W.asserzäh_ler. 

(4) Für Gebäude, die zur Zeit des Versicherungsfalles
. mit' Hypotheken oder anderen im Grundbuch eingetra-

. genen Schulden belastet sind, kann die Vet:sicherungs
leistung �ur mit Zustimll'!ung der Gläubiger ah' den
Vers1tj1erungsnehmer gezahlt werden, wenn sie in Höhe
des Sachwertes e1iolgt oder wenri das Gebäude auf · 
einem anderen. Grundstück wiederaufgebaut wird. 

(2) Der Versicherungssc�utz umfaßt auch den Ersatz von: 
a:) Schäden durch die iin Abs. i Buchst. a genannten Er

eigni11se an massiven Teilen d�r- Einfriedigung; 

(5) Die Versicherungsleistung wird in Mark der Deut
schen Demokl'atischen. Republik gezahlt. Die. Leistung

· ist 2 Woc;hen nach Eingang der vollständigen, die Ver
'sicher�ngsleistting begründenden Nachweise fällig; 

b) Schäden, die als unvermeidljche Folge der versich�r
ten Ereignisse. an den V'ersi<;herten Sachen eirigetre
ten sind;

. - ' . . . 

c) schadenbedingten Abbruch-· und Alifräumungskosten,
soweit sie die versicherten Sachen betreffen. 

(3)· Versicherungsschutz beste�t nicht für: 
a) Gebäude, die sich in Verfall befinden;
b) Firmenschilder, Fahnenmasten, �ntennen, Ma1•kisen;.
c) Schmuck- 1md Kunstgegenstände,. die· Gebäudebe

standteiie sind .'und _dererf Wert mehr als ·10 n,{1 des
Grundwertes des Gebäudes beträgt;

d) Schäden durch Schwammbefall;
e) Schäden an solchen Gebäuden, bei denen durch

unterbliebene·Instandsetzung ein erheblicher Mangel
' vorlag, 'der die · Entstehung oder Vetgi:ößerung des 

Sch11,dens begünstigte;' · ·· · 
f) Miet- urid Nutzungsausfall, Wasserverlust; 
g) Schäden bis zu 50 M.

.. § 2

§ 3 

Haftpftichtversicherungsschutz.' 

(1) Bei Vereinbarung .des Haftpflichtversicherungsschut
zes sind die Schadenersatzansprüche .. aus · der Verant-

. wortlichkeit für Schadenszufügurig aus dem Haus- und 
Grundbesitz : und der Durchführl!ng von Bauarbeiten 
(Neu-, Um- und A4sb.aüten, Repa;raturen, Abbruch- und 
Gi-abearbeiten) · auf dem im Versicherungsschein be
zeichn,eten Grundstück- versichert. Eingeschlossen ist 
auch die Ve.rantwortlichkeit der mit der Verwaltung, 
Reinigung und Beleuchtung , d�s . Versicherungsgrund-

. stückes beauftragten Personen für Ansprüche, welche 
gegen sie,aus Anlaß _der Ausführung dieser Tätigkeiten 
erhoben werden. 

(2) Der Haftpflicntversicherungsschutz umfaßt die Be
friedigung, berechtigter und die Abwehr unberechtigter 
Schadenersatzansprüche, die· nach deri. · Rechtsvorschrif-
. ten· uber die Verantwortlichkeit für· ·schadenszufügung · 
gegen· den Versicherungsnehmer oder die Versicherten 
erhoben .. werden, wenn durch ihre Handlungen· oder 

. ·unterlassungen Personen _verletzt oder getötet, Sac�n 
'beschädigt oder zerstört worden sind. Die Staatliche

, Höhe und Zahlung de1· Ver11icherungsleis'tu11g Versicherung ist, berechtigt; den Schadener�iz 'betref-
bei Gebäudeschäden fende Erklärungen i.m Namen. des. Versicherungsneh-

. m.ers o.der der _Versicherten abzugeben. 
. 

. 
(1) Maßgebend rür die Versich1:rurigsleistung sinq: 
a) bei Wiederherstellung des vom Schaden betroffenen (3) Kommt es wegen Schadenersatzansprüchen: Dritter 

eb.. 
- zu einem Rechtsstreit zwischen dem· Geschädigte_ri und G audes . öder bei Neuaufbau auf einem anderen · · · dem Versicherungsnehm. er ode. r · den Versicherten,· hatGrundstück zur gleichartigen wirtschaftlic!J.en Nut-

zung' - die Staatliche. :Versicherung für die' .ordnungsgemäße
Vertretung des Versicherungsnehmers .oder der Ver

der Neuwert oder . , · · sicherten zu sorge_n und die Kosten zu tragen,· 
df:r Zeitwert, we11n der. Wer� cies Gebäudes am-. 
l;lchadentag ·40 % des .Ne,uwer.tes oder-weniger be- ·. (4) Versicherungsschutz besteht .nicht für: 

. trägt; · 
· 

, 
·· 

a) gegenseitige Ansprüche d�s Ver.sicherungsnehmers 
-'•" b) der Sachwert, wenn das vom Schaden betroffene Ge-· und der .Versicherten; Ansprüche' des Ehegatten des 

bäude nfcht w.ied13rhergestellt wird• .oder wenn inner-: Versicherungsnehtnets oder der . Versicherten oder 
halb yori 3 Jahren nach Eintritt· des Schade�s die ihrer rio.ch nil'.:ht yolljährigen·. Kinder; ferner nicht 
Zusti'irimung zur Wiederherstellung \'om zllständigen für. Anilprüche ihrer sonstigen Angehörigen die sie 
örtlichen Staatsorgan nicht erfeil.gt oder w�nn das auf gr�nd gesetzlicher Verpflichtungen ZU� 'zeit des 
Gebäude •für eine andere wirtschaftliche Nutzung: Versicherungsfalles zu '. unterhalten<haben, söwi� sol� 

· Wiederaufgebaut wird.- · 
· eher Angehörigen; die mit in der 'Wohn�mg des Ver-

> sicherungshehmer!! leb!;ln, . 
. (2) Restwerte werden auf dfe Versicherungsleistung an- Für AnsP_.rüche hoch_ nicht. ·v. olljähtiger Kinder. des 
· gerechnet. . · · · 

· 
Versicherungsneilmers und der Versicherten wegen 

(3) Die. Zahlung der Ver�ich�rungsleistung erfolgt ge- erhöhtet. Aufw!;lndun_gen durch dauernde Behinde-
mäß dem Fortschreiten •der Herstellung gegen eritspre.- rung und künftiger stän.diger Einkommensminde-

. chende Verwend.imgsnachweise. Bei Teilscnäderi bis zu· rung infolge Körperverletzung gilt dieser Ausschluß 
einer . Höhe von 3000 M und für Abbru_ch- und Auf� . . nicht. . . 
räumungskosten kann 'die Versicherungsleistung ohne b) Ansp�üche w�ge,ll Schäden ari Sachel'.l; cli� dem Ver
Verwendungsnachweis gezahlt �erden.. 

. . 
_sich_erungsp.ehme1· oder den Ver,sicherten zum Ge� 
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brauch oder zur Nutzung überlassen, zur Ver-'wah
rung . übergeben oder unbefugt gebrau�ht worden 
sind; 

c) berechtigte Schadenersatzansprü.che bis zu 5!f'M; mit
Ausnahme von Personenschäden.

§ 4

Pflicht zur Schadensverhütung 
Der Versicherungs_nehmer und die Versicherten .haben 

• zur Vermeidung von Schäden die Sicherh!lits- und Ord
nungsvorsch�•iften einzuhalten. Die Staatliche Versiche
rung -kann ·verlangen;_ daß festgestellte Gefahrenquellen
innerhalb einer angemessenen Frist· beseitigt werden.

\ § 5 

Verhaltens- und Anzeigepflichte11-
. � -Tritt ein Versicherungsfall ein, sind der Versicherungs

nehmer _und die "Versicherten verpflichtet: 
a) das Schadenereignfs der Staatlichen Versicherung

unverzüglich anzuzeigen-;
.. 

\ � . ' . . 

b) bei einem Schadenereignis gemä,ß § 3 Schaderrersat�
an,sprüche µnd alle gerichtlichen und ähnlichen Maß·�
nahmen, die gegen sie aus Anlaß, des Schadens eins
geleitet werden, unverzüglich der Staatlichen Vei:.�

· sicherung 2;u melde.n :ii,nd die erforderlichen Unter-
la_gen einzureichen;

c) . alle ihnen zumutbaren Maßnahmen zu· ergreifen,. um
den Umfang des Schadens zu mindern und alles ·zu
tun, • was zur Klärung des Tatbestandes und des
Schadenumfanges beiträgt;

d) bi� zur ßesicl1tigu_ng · des Schaq_ens durch die Staat
liche Versicheruqg ohne äetep. EinwiHigung mir·sol• 
ehe Veränderungen an .den beschädigten versicherten 
Sachen · �orzunehmen,. · die �ur · Erfiilung der im 
Buch�t. c genann:ten Verpflichtungen oder im gesell
schaftlichen Interesse 'geboten sirtd. . . 

§_ 6

Rechtsf9Ige11: von ·1''1ichtverletzungen 
(1) Werden Gefahrenquellen. vom Versicherungsnehmer
in der von der St�atiichen Versicherung angegebenen·
Frist schuldhaft nicht beseitigt, kann der Versicherur:igs�
schutz · für die daraus entstehenden ,Schäden ausgesetzt
.werden, bis die Gefahrenquellen beseitigt sind.

. . - . . 

. § 7 
Gei•ichtsstand 

Für alle _aus dieser Versicherung entstehenden Rechts
streitigkeiten ist das Gericht zuständig, in dessen Be
re_ich sich das v1;_rsicherte Gebä·ude befindet. 

Anlage 3 
zu vorstehender Anqrdriung 
Allg!:ineine Bedi"1gringen fiir die Kraftfahrzeugversiche_
rung (Kasko- und Gepäckversichemng) :... Ausgabe 1977 . 
(GB!. DDR I Nr. 8 S. 72) 

. § l. 
Umfang des Versicherungsschutzes der Kraftfahrzeug� 

Vollversicherung (K11sko-Vollversicherung)" 
.(1) Versich�rungsschutz be;teht bei Beschädigung, Z�r� 
störung oder Verlust il.e_s versicherten Fahrzeuges urid 
seiner in 'ihm verschlossener:i oder itn ihm befestigtet). 
Teile, ver._ursacht durch: 
a) UnfaH;
b) mut- oder böswillige Handlungen Dritter (ausgenotn�

men Famillenangeh?rige); . ·
c) Brand oder Explosion;
d) �nmittelbare �inwfrkung. von Blitzschlag,. Sturm, ·

Hochwasser, Überschwemmung, Hagel, Erdrutsch,
Erdbeben, . Felssturz, .Schneerutsch o_der: durch diese 

Naturgewalten auf oder gegen das Fahrzeug gewor-
fene Gegenstände; · 

. 
e) Di\!bstahl, Raub oder ·uribefügte Benutzung durch

nicht berechtigte Perscine�; · 
f) Transport von Personen, · die är.:ztlicher Hilfe bedür

fen.
(2) · �in . Schad�n an der. Bereifung· wird ,nur dann er
setzt, wenn er durch ein Ereignis entständ, das· gleich- ·
zeitig · auch andere versiche�te Schäde� arp· .Fahrzeug ·
verursacht hat oder wenn . er durch tnut- oder bös-

·. willige Handlungen Dritter Q.der Brand eritstanden ist.'•
(3i Der Versicherungsschutz bezieht sich· auch auf_ per,
sonlichen Reisebedarf des Versicherungsnehmers, des
Fahrers und det Fahrgäste, solange sich. diese Gegen
stände im versicherten Fahrzeug befinden oder an ihm
befestigt sind. Sie sind gegen die gleichen Schäden ver-

(2) Verl:etze.n der Ver�icherungsnehtner oder die· Ver� sichert wie das Fahrzeug selbst. Schäden durch Dieb-
sicherten · vorsätzlich ·oder g1·ob fahrläs�g ihre Pflichten, stahl sind jedoch nur versichert, wenn das Fahrzeug 
ist die Staatliche Versictierimg berechtigt, die Versiehe� .. allfgebrqchen wurde. B�geld; Wertpapier1· µnd Urkun
rungsleistung teilweise zu _versagen, wenn .di� Pflicht� den jeder Art sowie"Schrnucksachen und Gegenstände

. Verletzung „für den Eintritt des schaderis etfer die Er� .. aus E<ielmetaiI sind nicht. vet�icll.ert. 
1 • höhung seirtes _Umfäriges ursächlich war oder die Fest-. 

Steilung der Leistungspflicht behinderte . Bei Haftpflicht
schäden kann· ii). diesem Fall der a"n den: Geschädigten 
gezahlte Betrag vom · Versicherungsnehmer oder· Ver-.sicherten· teilyveise· zurückgefordert werden. 
(3) . Für. Versicherungsfälle, dii)

. 
durch den Versiche

rungsnehmer oder. die 'Versicherten vorsätzlich herbei� 
gefü.hrt wurden, ist di.e Staatliche Versicherun� berech-

. tigt, ,die Versicherungsleistung .ganz zu versagen.· 

.. Undang des Ve1·sic1Ietungssd1utzes d.er Kraftfahrzeug-· 
Teiiversicheruq- (Kasl{o-Teilversicl;ierung) 

(1) Ve;sicherimgsschutz besteht bei Beschädigurig, Zer
. störun� oder Verlust)es versicherten Fahrzeuges u�d 
. seiner in ihm-'(.rerschlbssenen oder an ihm _befestigten 
r�ile, verursacht durch: 

. 
. -

a) Brand oder Explosion; 
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b) unmittelbare· Einwirkung von Blitzschlag, Sturm, ist 2 Woche_n nach Eingang der voBständigen, die Ve_r
Hochwasser, · Überschwemmung; Hagel, Erdrutsch, sicherungsleistung begründenden Nachweise fällig.· Ist 
Erdbeben, ·Felssturz,· Sclineerutsch oder durch diese der Umfang der Leistungspflicht nicht innerhalb eines 
Naturgewalten auf oder gegen das Fahrzeug gewor� Monats.nach Anzeige des Versicherungsfalles festzustel
fime Gegenst-ände;·_ • len, zahlt die Staatliche Versicherung auf Antrag des

. c) Diebstahl, Raub oder unbefugte Benutzung !iurch Versicherungsnehmers einen Abschlag. · 

nicht berechtigte Personen; (5) Eine vereinbarte Selbstbeteiligung bezieht sich mir
· . d) Transport v'on Personen, die ärztlicher Hilfe bedür'- · auf Schäden durch Unfall.

fen. 

(2) Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf per-
.. sönHchen Reisebedarf des Versicherungsnehmers, des 

Fahrers· und der Fahrgäste, · solange .s.ich • diese Gegen
stände im versicherten F11hrzeug befinden oder an ihm 
befestigt sind. Sie sind gegen. dle gleichen Schäden ver
sichert wie das Fahrzeug selbst. Schäden'· durch Dieb'
stahl sind jed�ch nur versiche:i;t, wenn das Fahrzeug 
aufgebrochen wtircle. Bargeld, Wertpapiere und Urkun�
den jeder Art. sowie Schmucksachen und Gegenstände
atis Edelmetall sihd nicht versichert. · 

§ 3 

Höhe. und Zahlung der Versicllerungsleistung 
. . . . \ . . 

(l).Die durch den: Versicherungsfall bedingten Kosten 
der Instandsetzung des Fahrzeuges.sowie die zt!r Durch� 
führung di�ser Instandsetzung erforderlichen ·Trans� 
portkosten Werden von der Sta�tlich!;!n Versicherui'ig im· 

· Falle einer l3eschädigi.mg des Fahrzeuges· ersetzt. Die 
. Höhe der Versicherungsleistung wird· durch den Neu
wert des Fahrzeuges begrenzt. Ein .dem Alter und der 

.Abnutzup.g entspreche�der Abzug (neu für .alt) ··wird 
nur. bej. Schäden an der Bereifung vorgenommen. Ist 
mindestens .ein Drittel der lackienten Außenfläche des 
Fahrzeuges be;chädigt, Werden die Kosten der Lackie
rung der gesamten - Außenfläche vor

i 
der Staatlichen 

Versicherung übernommen� Restte�le verbleiben dem . 
·versicherungsnehmer und werden zum Zj!itwert auf . di�
Versicherungsleistung angerechnet: ·Ist dieser ·Zeitwert 
nichi zu reaHsieren, dann wird derVerkaufserlös ange
rechn:et, der sich. 

bei ausreichemien Bemühungen er_.
zielen läßt: 
(2) Der Zeitwert des Fahrzeuges am Tage des Schadena
wird von

1
der Staatlichen. Versicherung ersetzt bei. Zer--.

störurig· oder Verlust des .Fahrzeuges oder wenn die
instandsetzung des· Fah,rzeuges insbesondere auf Grund
seines Erhaltungszustandes oder seines Alters nur mit

· •�ine_Pl volksWirts�aftl�ch nich.t v�rtretbaren Aufwand
erfolgen kann, Der Zeitwert etwaiger Restteile des 
Flih�euges Wird :•auf die Versicherungsleistung ·;;mge� 
rechnet. Ist dieser Zeitwert nicht , zu realisieren,· dann 

. Wird. der Verkaufserlös anger&tmei; .der sich bei aus�
reimenden Bemühungen erzielen läßt.. 

(3) Bei Beschädigung des persönlichen Retsebedarfs er
setzt die Staatliche Vetsicherun.g die KO$ten der Il)
standsetz�ng, bei Zerstörung oder Verlu.st den .Zeitwert

. am' Tage de� SchadeilS; Di.e Versicbertingsleistlirig ·für. 
persönlichen Reisebedarf beträgt· je Schailefier�ignis 
höchstens 3000 M: Die Versicheru:ngllleistung �rd an 
den Versicherungshehmer ge;zahlt, mit dessen Zustim-; 

(6) Von der Staatlichen Versicherung werden nicht .er- .
setzt:
a). Kost�n für Veränderungen' oder Verbesserungen, es 

sei denn, die ·wiederherste\lung 
. 
der versicherten 

Saclien ist sonst nicht möglich·; 
b) Minderung .in Wert, an Leistungfähigkeit oder an

äußerem Aussehen außer den. i� · Abs. 1 ge�annten
Schä!len an der lackierten Außenfläche;

c) Nutzul).gsausfall oder Kosten 'eiries Ersatzfahrzeuges
sowie Kraftstoff.

(7) Werd_en entwendete Gegenstände inoerhalb von 2
Monaten· nach Eingang der $chadenänzeige wieder her-

. beigeschafft, ist der Eigentümer verpflichtet, sie gegen
Rückzahlung der hierfür geleisteten Entschädigung zu- .
rück.zunehmen. Nach Ablauf dieser Frist kann sich der
Eigentümer innerhalb von 2 Wochen nach Aufforderung
durch die Sta�tliche Versicherung entscheiden;·ob er die
Versicherungsleistung zurückzahlt_oder die Gegenstände
der Staatlichen Versicherung zur Verfügung stellt.

§·4 

Pflicht zur Sclladensverhütung --

D_er Ver&icherungsnehmer. hat zur Vermeidurig von 
Schäden die Sicherheits- und· Ordnungsvorschriften, ins
besondere die Straßenverkehrs-Ordnung und die Stra
ßenverkehrs-Zula,ssungs-Ordnung einzuhalten. 

.§ 5 

Verhaltens- und Anzeigepflichten 

· (1) Jeder Versicherungsfall ist der Staatlichen Versiche
rung unverzüglich. schriftlich anzuzeigen. Schäden durch
Brand und Verkehrsunfälle (nicht solche �lt gering
fügigem Sachschaden) sowi� Iiieb$tahl sind . der nächst

. ·gelegenen Dienststelle der Deutsch eh . Volkspolizei, im
Ausland der · nächstgelegenen Polizeidienststelle, . unver-

. züglich zu �elden. ·
(2). p�r Versicllerungsnehmer ist ver�flichtet, alles zu
tun„ was zur Aufklärung .. des Sachverhaltes .und zur
Minderung de$ Schadens beitr_agen kann.
(3) Vor Beginn _der lnstandsetzupg des Fahtze�1ge� hat
der Versicherungsnehmer die Entscheidi.lng der Staat,-.
liehen Vetsicherung einztiho�en, soweit�ihm dies zuge-
mutet werden kann. · · · · 

·-

(4) Erhält der Versichertihgsn.eli�r Kerintnis uberden
Verbleib entwendet�r Gegenstänge, · 'hat er dies. der
Staatlic!J.en Versicherung. unverzüg�ich mitzuteilen.

§ 6 

Reclltsfolgen von Pflichtverletzungen 

muug an den Fahrer bzw. die Fahrgäste: 
... · . . •· . , . . .  . . . m Verletzt der Versicherungsr:1.ehmer oder ein mit ihm 

. (4) · Die Versicherungsleistung wird in Mark det. Deut- - iri hauslicher. Gemeinschaft ·lebender Familie�angehöri
schen, Denujkratischeh Republik: ,���lt; Die Leistung ger vo_rsätzlich oder grob' fahdäss.ig die. ge�äß den.§§ 4 
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und 5 festgelegten Pflichten, ist die Staatliche Versiche
rung bere_chtigt, die Leistung teilweise zu versagen, 
wenn di� Pflichtverletzung :für· den Eintritt des Scha:. 

dens oder die Erhöhung seines. Umfanges ursächlich 
war oder 'die Feststellung der Leist�ngspflicht behin
derte. 

· (2) Hatte _der berechtigte Fahrer des Fahrzeuges beim
Eintritt des Versicherungsfalles nicht die vorgeschrie

.. bene �ahrerlaubnis urid .wurde der .Schaden .von ihm 
scltuldhaft herbeigeführt, kann. die Staatliche Versiehe:., 

. rung die Lei11tung teilwefa� versagen. 

· (3) Wenn der Schaden durch den Versicher�ngsnehmer
. oder einen mit ihm in häuslicher Gemeinschaft leben-
den Familienangehörigen · vorsätzlich herb,eigeführt
wurde oder eine die�er Personen - oder mit' ihrem
W,issen ein .Dritter - das Fahrzeug unter _Alkoholeinfluß
führte . und der Schaden schuldhaft herbeigeführt· wur
de, kann die Staatliche Versicherung die Versicherung�
leistung ·ganz versagen.

(4) Tritt der · Versicherungsfall als Folge. oder· im Zu
sammenhang mit einer :Vorsätzlichen Straftat des ·Ver
sicherÜngsnehmers oder berechtigten F�hr�rs. eiri; kann·
die Staatliche Versich·erung . dre Versicherungsleistung
ganz versagen.

. '" '" § 7 
Örtliche Geltung 

. Der V�rsicll�rungsschutz besteht innerhalb der · Deut
scllen Demokratiscllen Republik; Er kann durch Zah
lung eines· en.tsprechenden Beiti:agszuschlages auf Euro-·' 
pil. erweitert werden. Es gelten d,ann zusätzlich die „Be
sqnderen Bedingungen für die Kraft:fahrzeug-Ailslands-
versicherung". · · 

§ 8. 

Stillegung des Kraft'fahrzeuges 

Von einer Stillegung des Fahrzeuges (vorübergehende 
polizeiliclle A,bmeldilng) �ird der Vertrag nicht berü,hrt. 
Der Ver�icl!.erui1gsnehm�r hat jedocll 4as Recllt, dJe· 
Aufhebung <;les: Vertrages oder dessen Utnwandlung in 
eine Fahrzeug-Teilversicherung zu verlangen. 

. . � . . . · .  . 

§ 9 

Beendigung der Versicherung . 
. 

:Cl) Im Falle der _Veräußerung des Fahrzeug�s: an den 
staatlicllen Handel endet der Vertrag am Tage der Ver
äu.ßerung, Der über diesen Zeitpunkt' hinaus gezahlte 
Beitrag wird dem Versicllerimgsnehmer erstattet .. 
(2) 'wird der regelmäßige Standort des Fahrzeuges nach
einem Ort. außerhalb- des Territoriums der ·neutsc.hen
Demokr_sitischen Republik verlegt, endet. der Vertrag ·zu
diesem Zeitpunkt.,

§ 10

halb der Deutschen Demokratischen Republik liegt, oder 
de� Sitzes ·der Kreisdirektion der Staatlichen Versiche
rung zuständig, 

.. Anlage 4 
zu vorstehe_nder Anordnung 

. . . 

Besondere Bedlngungen_-tür die Kraftfahrzeug-Auslands-
versicherung (Kasko-. und·. Gepäcltve'rsicherung) - Aus-· 
gabe 19'17 - (GBl. DDR I Nr. 8 S. 74) 

§ 1· 

Umfang des. Versicherungsschutzes 

· (1) Die. Staatliche Versicherung leistet Versicher.ungs�
_schu·tz bei Fahrten innerh.alb_Eilropas nach den . ,.Allge
meinen Bedingungen für _die Kraftfahrzeugversicherurig
(Kas�- und Gepäckversicherung) - Ausgabe 1977 -",
.soweit in diesen Besonderen Bedingungen nicht ande-
res fe�tgelegt ist. 

. . • 
. . 

(2) Tritt ein. VersicherungsfaH am versicherten Fahr7.
zeug außerhalb der · Deutschen "i;>emokratischen Repu- ·

. blik ein, darin erstattet die Staatiii:he Versicherung die 
. Kosten für die unbedingt' 'erfordE:rlich� Iri&tandsetziing: 
·zur Wiederherstellung der Betriebs- und Verkehrs-

. sicherheit des Fahrzeuges ·cNotinstandsetzung) in der
· Währung des besuchten Staa�s bis zum Gegenwert von
1900 . Mark der Deutschen Demokratischeh Republik
(Mark}, Übersteigen ·die Kosten d_er Notinstandsetzung
diesen Betrag oder wird eine Notinstandsetzung im
Ausland nicht durchgefü�rt, dann üt;>ernimmt die Staat- '.
liehe Versic.herung die Kosten· für die Rückführung des
Fahrzeuges per Bahn in die. Deutsche Demokratisclle
Republik. . 

�- . 

(3) Wird eine Notinstandsetzung im Ausland mit einem
höheren Aufwand als dem Gegenwert von 1900 M
durchgeführt, dann erstattet die Staat�iche Versicherung .
die für die Behebung des versicllerten Sclladens über
den Gegenw�rt hiria�sgeheni:len Kosten in Mark. In
diesem Falle wird bis zu dem Betrag gezahlt, .der sich
unter Zugrundelegung der Preisvorschrifte'n der Deut
schen. Demoli:ratischen. füipublik. er�eben würde.

(4) Bi� Staatliche Versicherung üb�i:nimmt die Kosten
der Notinstandsetzung oder die Rückführungskosten

. ohne .Anrechnung einer Jm Versiclierµngsausweis, fesi".' 

gelegten Selbstbeteiligung. Die vereinbarte Selbstbeier
ligung ist der Staatlichen. V�rsicllerung vom Versiche
r�n,gsnehmer in· Mark zu erstatten·. 

§ 2 

Da\ttm des Versich�ru�gsschutzes 

(1) Der :Versicherungss�utz beginnt mit dem fm Ver-·
.sicherungsausweis festgel�gten' Zeitpunkt und -endet
nach Ablauf d'er yereiribar$n Versicherungs�uer, ohne
daß es einer Klindigung bedarf. 

Gerichtsstand 
. (2) Verlängert sich c:Iurcll den

. 
Eintritt eines "Zersiclie-

.:Für• alle aus dieser Versicllerung entstehenden Recllts- - rungsfaUes der AuferithaUdes Fahrzeuges im Ausland 
· · streitigkeiten sind _die Gerichte des Wohnsitzes des Ver- · dann besteht ·aer ·versicherllti.gsschutz für dies�n Zeit�

sicherungsnehmers, soweit der Wohnsitz nicht außer- raum weiter ohne besondei;en Ahtrag. 
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§ 3

Verhaltens- und Anzeigepflichten 

(1) Ein in einem sozialistischen Staat eintretender Ver
sicherungsfall ist auch der Versicherungseinrichtung des 
besuchten Staates unverzüglich Zu melden. Die Meldung
ist dann nicht erforderlich, wenn de,r Schaden ohne _Be
teiligung anderer eingetreten und nur geringfügiger 
Sachschaden e·ntstanden ist. 

(2) Bei Eintritt eines Versicherungsfalles auf anderen 
Territorien als den im Abs. 1 genannten, ist -_ soweit
zumutbar - vor Beginn der. Notinstandsetzung des

1 Fahrzeuges d_ie E.ntscheidung der Staatlichen Versiche
rung einzuholen. Das ist nicht erforderlich, wenn nur 
geringfügiger Sachschaden ein�et:reten ist. 

Anlage 5 

zu vorstehender Anordnung 

Begriffsbestimmungen 

1. Als Blitzschlag gilt der Übergang des Blitzes auf die 
versicherte Sache. Sonstige infolge Induktion oder· 
Influenz durch atmosphärische Elektrizität hervor-

- gerufene Schäden sind keine Schäden durch Blitz
schlag. 

2. Als Bodensenkung gilt jedes. unvorhergesehene zu
sammenbrechen nicht bekannter unterirdischer Hohl. räume sowie die Unterspülµng von Fundamenten.

,3. Als Brand gilt ·ein Feuer, das ohne einen bestim
mungsmäßigen Hffd entstanden ist oder ihn vep� 
lassen hat und sich au� eigeo,er Kraft auszubreiten 
vermag .(Schadenfeuer).- Sengschäden, die nicht als 
Folge, eines ersatzpflichtigen Brandschadens _ einge- · 
treten sind, sowie Sch;/iden, die an· den versicherten 
Sachen Eladurch ·entstehen, daß sie· einem Nutzfeuer 
oder der Wärme zur Bearbeitµrig oder sonstigen 
Zwecken · (z. B. ':Kochen, Braten, Backen, Rösten, 
Trocknen, Plätten) ausgesetzt werden, fallen nicht 
untei· den Versicherungsschutz. 
Bei Gegenständen aus synthetischen Fasei·n und 
Plaste gilt als Brand das dutch Feuer eing�tretene 
·schmelzen der Gegenstände. Schädl:ln, die dadurch 
eintreten, daß diese Gegenstände der Wärme in
irgendeiner Form ausgesetzt waren, falien- nicht 
unter den Versicherungsschutz.

4. Als Diebstahl gilt die Wegnahme einer Sache, um
sie sich oder anderen rechtswidrig zuzueignen.

5. E{n Einbruchsdiebstahl liegt vor, wenn jeniand 
Sachen wegnimmt, um. d-iese sich oder anderen
,rechtswidrig zuzueignen und zu diesem Zweck 
a) in ... ein Gebäude oder 'den Raum eines Gebäudes 

einbricht, einsteigt oder mittels Werkzeuge oder 
falscher Schlüssel eindringt;

-. 

b) in einem Gebäude oder dem Raum eines Gebäu
des Türen oder Behältnisse erbricht oder zum 
Öffnen von Türen oder:Behältnissen Werkzeuge 
oder falsche Schlüssel verwendet0; 

c) den Diebstahl zur Nachtzeit in einem Gebäude
oder dem Ra:um eines Gebäudes begeht, wenn er. 

sich in diebischer Absicht dort eingeschlic;hen oder 
in dieser Absicht darin verborgen hatte; 

d) den Diebst.ahl in einem Gebäude oder dem Raum
eines Gebäudes unter Anwendung der richtigen 
Schlüssel _ ausführt, sofern er diese durch Ein
bruchdiebstahl, Diebstahl _oder Raub an sich ge
bracht hat. Voraussetzung ist jedoch, daß die

· Wegnahme der Schlüssel nicht durch fahrlässiges
Verha.lten, wie z.B. durch das �inlegen auf Fen
sterbretter, unter Fußabtreter, in Briefkästen oder
durch Steckenlassen und dergleichen ermöglicht
wurde;

e). in ein durch ein geschlossehes Verdeck- und- ver- . 
schlossene Türen gesichertes Kraftfa,hrzeug � auch 
Wohnanhänger· - einbricht oder in das Kraft
fahrzeug eingebaute, d�rch Schloß _gesicherte Be:' 
hältnisse erbricht. 

·6. Als Erdrutsch gilt jede natürliche Erdbewegung an 
Hängen ohne 'menschliche Beeinflussung _ oder als 
Folge menschlicher Maßnahmen. 

7. Als Explosion gilt eine _auf dem Ausdehnungsbestre
ben von Gasen oder Dämpfen beruhende, plötzlich
verlaufende Kraftäußerung. Bei ein_er Explosion von 
Behältern irgendwelcher Art (Kesseln, Apparaten_, 
Rohrleitungen usw.) wird noclr vorausgesetzt, daß 
die Wandung eine Tren·nung in solchem Umfang er-.
leidet, daß durch Ausströmen von Gas, Dampf oder 
Flüssigkeit ein pWtzlicher Ausgleich der Spannungen 
innerhalb und außerhalb des Behälters stattfindet . 

•8. Gcgchstände des pe_rsönlichen Reisebedarfs sind· Sa-'

chen, die zum Gebrauch oder Verbrauch während 
der Dau.er der Reise bestimmt sind, einschließlich 
der am Körper getragenen Kleidung, nicht aber z.B. 

· Kraftstoff, zum Verkauf bestimmte Sachen, Tiere, 
Gegenstände zur Ausübung eines Berufes oder G�
werbes.

9. Der Grundwert i�t der Neubauwert von Gebäuden
und Baulichkeiten nach Baupreisen von 1914. Er 
dient als BemessungsgrunEllage 'für di_e Berechnung 
des Beitrages. 

10. Als Hochwasser gilt das Wasser, das �ein natürliches
oder ki,instliches· Bett verläßt u_nd angrenzende Ge
biete überschwemmt. Einern solchen Ereignis wird
das durch e_in .Hochwasser verursachte Steigen des
Grundwassers über , die Erdoberfläche oder Keller
sohle glei ctigestellt. • 

11. Als iQ Verfall befindlich gilt eih Gebäude, wenn der
bauliche Zustand durch Abnutzung oder unterblie
bene .Instandsetzung am Schadentag _ eine normale
zweckbestimmte Nutzung nicht mehr zuläßt, Dabei

- .ist ohne Bedeutung, ob eine Sperrung oder Al;>bruch
a·ufforderung durch das zuständige staatliche Organ
bereits erfolgt ist oder nicht.,

12. Als Leitungswasser gilt_ Wasser, das aus Wasserzu
leitungs- und Wasserableitungs--, Warmwasserversor
gungs- und Zentralheizungsanlagen austritt, nicht 
aber Plansch- oder Rei-nigungswa:sser.

13. Der Neuwert wird unter Berücksichtigung der preis
rechtlich zulässigen Preise am. Tage · des Schadens
bestimmt und richtet sich nach den ortsüblichen
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Kosten der Wiederherstelhmg im bisherigen Umfang 
oder dem Wiederbeschaffungspreis einer gleichwerti
gen Sache: Der _Neuwert von Gebäuden eqtibt sich 
aus den notwendigen schadenbedingten Kosten der 
WiederhersteHung in der bisherigen _Bauweise auf 
der Grundlage der gültigen Preise am Tage des 
Schacien1:1 unte� Berücksichtigung der von -der _Staat
lichen Bauaufsicht für den Wiederaufbau ·der .'vom 
Schad�n •betroffenen. Bauwerksteile geforderte11 Ver-
änderu1:gen. 

14. Raab fst die Entwendung von . versi_cherten Sachen 
unter Anwendung. von Gewalt gegen eine Person 
oder von Drohung mit Gefahr für Leben· oder Ge
sundheit. 

15. Als Reise im Sinne der Bedingungen gelten Reisen 
mit einer Dauer von 4 Kalendertagen an. Fahrten 
innerhalb des .Woh�orte�, Fahrten von und zu� Ar
beitsstätte sowie zum unci vom ei�enen Wochenend�· 
grundstück und der Aufenthalt auf demselben gelten 
nicht als Reise. 

16. Der Sachwert ergibt sich aus den für die Bewertung' 
von. J3auUchkeiten geltenden Rechtsvorschriften über
den Gruri<lstücksverkehr (ohne Bodenpreise). 

17. Als Schneedruclt giit jMe durch. Schneefall 11atürlich 
angesammelte . Schneemasse, die durch .ihre Last 
Schäden. an den versicherten Sachen verursacht. 

18. Als Sturm gilt ein Wind mit einer Spitzengeschwin
digkeit von 15 m/s ·an. Ist diese Windgeschwindigkeit 
Iür den Schadenort ni$.t . feststellbar,-· so wird sie 
angenommen, wenn festgestellt Wird, daß die Luft
bewegung in der Umgebung' de�: Schadenstelle eben
falls Sachschäden an einwandfrei beschaffenen Ge
bäuden oder Sachen angerichtet hat' oder daß der . 
Schaden bei . der einwandfreien Beschaffenheit der

· -versicherten Gebäude· oder, Sachen nur durch Sturm 
entsta.nden sein, k;3rin. 

· 19. Transportkosten si�d Aufwend�ngen, um das durch 
Eintritt des Versicherungsfalles beschädigte Fahrzeug 
z.B. von der Unfallstelle zur nächstgelegenen geeig
neten Instandsetzungswerkstatt ode1· von dort in 
Spezialwerkstätten zu bringen. Beschafft dei Ver- . 

. sicherungsnehmer für die Instandsetzung e�forder- . 
liehe Ersatzteile selbst, übernimmt ·die Staatliche 
Versicherung' notwendige Aufwendürigen bis zur 
Höhe der Kosten. für den T�ansport per' Post oder 
.Bahn inner-halb der 'DDR. 

20. Als • tJ'bersmwemmung gilt jede Ansammlung von
Wasser aus· naturbediri.gter Ursache auf der Erdober
fläche bzw. Kellersohle, .die nicht durch Austriit aus 

.. Wasserversorgimgs11:nfägen entstande� ist. 

21. Ein Unfall. eines Kraftfa}:J,.rzeuges ist·ein unmittelbar. 
. von außen her piötzlich mit niechäni�cher. Gewalt 
wirkendes Ereignis. 0.Brems-:, . Betriebs- und Bruch_-

. schäden sind keine Unfallschäden: · · 

22. Der Zeitwert·ergibt sich aus dem· Neuwert unter 
Abzug eines. der Abnutzung durch Alter, Gebrauch 
oder sonsti'ge Einflüsse entsprechenden Betrages. Bei 

. �ebäuden ist dabei noch· die voraussichtliche Rest
. nutzungsdauer. maßgebend, 

C. Personalnachrichten 

Ordiniert 
wurderi am 20. März 1977 in der Kirche zu Beggerow 
der Kandidat F r i' e d e m a n n P r e u ß ; 
am 17. April 1977 in der Kirche zu Klimmerow die 
Kandidatin Eli s a b e t h D i b b e·r n geb. Backmann 
und der Kandidat Ru _d o 1 f D i ,b b e r ri , Kummerow, 
Kirchenki·eis Demmin; 
ebenfalls am 17, �pril �977 in det �t. Jürgen-Kirche zu 
Wolgast die Kandidatin ;[ Q h a n n a Ga -b r i e 1 . geb. 
�chrickel; Wolgast, Kirchen){reis Wolgast .. 
Berufen:_ 
Pastor W u 1 f G a s t e  r mit Wirkung vom 1. November . 
1976 zum Pfarrer in· die Pfarrstelle Luckow, Kirchen.
kreis Ueckerinünde; eingeführt am 24. April i977. 

Ausgeschieden: 
Pastorin El i s a b e t h Es c h ri e r geb. Zülsdorff, iTethen, 
Kirchenkreis Wblga,st, mit dem 3i.Dezember 1!)76 we:..
gen Übernahme eines pfarramtlichen Dienstes in einer 
·anderen Landeskirche; 
aus dein Dienst der Landes){irche auf ihren Antrag hin 
Frau Pastorin C h r i s t i n e v o n S aß geb·; Wölter;. 
bisher Ducher'ow, Kirchenkreis Anklam, mit Wirkung 
vom 1. April 1977; 
Pfarrer W,o 1 :f gang .z i e t'z, bisher·Yelgast, KirchEin
k�eis Barth, mit dem 31. M;ü 1977 wegen Übernahme 
eines D_ienste_s in einet anderen Landeskirche. 

D. .lfrßIB Stellen 

Die Pfarrstelle für den jetzt entstehenden S t a d  t t e i 1 
Stra lsu n d, Kn i e.p e r  Wes·t, ist zu besetzen. Der, 
Neubau, in dem sich auch die Pfari-w�hm,mg_ befindet, 
die aus 4 2/2 Zimm.ern (einschließlich Amtszirrimer) be
steht, liegt am Rande des neu entstehenden Wohn
bereichs .Stralsund Knievet West.. Dieser _Wohnberdch. 
bildet Irri'wesei:itlichen auch den Pfa.rrbezirk. 
Erwünscht fst ein Pfarrer, der gemeinsam mit'anderen 
l\ll;itarbeitern- .die Gemeinde- aufbaut ' 

._Bewerbµngen sind an das Evangelische Konsistorium, 
22 Greifswald, Bahnhofstraße 35/3.6, zu ·richten . 

E;. Wßitere Hinweise 
' 

Nr. 4) Theologiestudium 

Die Leitung der Sektion Theologie der Ernst-Moritz
Arndt-Universtt;ät Greifswafd teilt mit, daß dort für das 
Studienjahr.1977/78 noch Stlldienplätze frei sind.. 

· Voraussetzu�g für die · Bewerbung zum Theofogie'
�tudium ist die Hochsc;hulreife, doch kqnnen sich äUch· ' 
Zehnkiasserischüler, u·nd zwar früheste�s zwei Jah�e 
nach d_em erfolgreichen Abschluß der 10, Klasse, zum 
Theologi,estu(i,ium bewer_ben. Sie müssen sich im Zuge· 
des Bewerbungsvorganges einer Sonderreifeprüfung .an
der Sektion Theologie unterziehen .und können nach
erfolgreicher AbsoMerung dieser Prüfung dann sofort 
eine Zulassung zum Theofogiestudium· ethalte11. 
Studienbewerbunge_� für .. das. neue Stuqfenjahr (Beginn; 
September 1977) könri�n noch bis zuin 15. Juni 1917 ein-
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gereicht wet·den. Nähere Auskünf.te erteilt das Sekre
tariat der Sektion Theologie, :?.2 Greifswald, Domstraße 

· . Ii, Eingang IV, Telefon 6 32 96.

·F. Mitteilunge� für den kirchlichen Die,nst
Nr. 5) Pfarramtliche �eurteilungen
Aus dem Amtsblatt der Evangelisch-Lutherischen Lan

. deskircl').e Sachsens, Jahrgang 1976 Nr, 8 vom 30, April
1976, übernehmen wir den nachstehenden Text mit der
�itte an alle Pfarrer:>, bei der Anf�rtigting solcher Be
u.rteilungen entsprechend zu verfahren.

. ,,,. pr.P l ath 

Pfarramtlich!l B_eurteilungen zu· Bewerbungszwecken
im kirchlichen Bereich - . . , 

' 
' 

Es f�llt auf, ·daß �iie im allgemeinen ·als se-el�orgerliche 
oder pfarramtltche Zeugnisse bezeichneten Beurteilun
gen, die fasf durchweg von kirchlichen Instit.utionen 
und Ausbil9-ungsstätten bei · Bewerbungen geforderf 
·werden, häufli nicht�sa�end und wenig ·hilfreich s°ind.
Dies veranlaßt zu folgenden Hinwe!ser:i, die bei Abfas
sung · solcher Beurteilungen künftig beachtet werden
m.öchten.

L B e z e i. c h n u n g 
-. Um Mißverständnisse. zu vermeiden, sollte weder d?S 

Wort „seelsorgerlich" ·· noch das Wort „Zeugnis" ver
wendet werden. · Die Bezeichnung soll künftig einheit
lich „pfarramtliche Beurteilun1f' lauten. 

. 2. A u f  g a b  .e 
.Pfarramtlich� B:eurteilungen haben in erster Linie die 
Aufgabe, sich zu der geistlichen B:altung des Bewerbers 

. und zu seiner Einsatzmögfü;hke!t im kirchlichen Bereich 
:z:u ·. äußern. Dabei : sind zwei Aspekte zu beachten. Auf 
der einen Seite sind pfarramtliche Beurteilungen eine 
notwedige Unterlage für die Entscheidung. Über die · 
A,,ufnahme eines' Bewerbers durch die Kirche. Die Kir
che ist durch 

.
ihren besonderen Auftrag nicht mit ande

ren· Betrieben vergleichbar und bedarf deshalb· spezifi
scher Beurteilung der Mens�en, .die in ihr Dienst tun 
wollen. Ger.ade in einer dem . christlichen Glauben 

r · gleichgültig oder abWeisend gegenübersteh�nden Um
welt kann sie auf eine solche zusätzliche i:ind verläß
liche �nformationsquelle nicht verzichten. Auf der ande
ren Seite geben pfarramtliche Beurteilungen die Mög
lichkeit einer· Beurteilung de�. Bewerbers unabhängig 
-von schulischen und beruflichen Institutionen und Lei.:
stungen, vertreten also auch das Interesse des -Bewer-
bers. · ·. ·. · ·
E;;s ist Aufgabe de� Verfassers einer pfarramtlichen Be
urteilung, zwisch.en den ·Belangen des Bewerbers und
denen der Kirche soiigfältlg. abzuwägen. Beschönigel)de •
:Angaben nützen _weder der Kirche noch dem Bewerber.
Die Beurteilung Mi aber ·selbiltverstäridlich nicht die .
Aufgabe, Dinge weiterzugeben, die in der Seelsorge be
kar:i,nt geworden sind. Dies· wäre eine Ve:detzung der
Schweigepflicht; ·

· 3, I n h a\t
Personalien und" biographische 'Einzelheiten aufz.uneh
nien, ist in der Regel nicht notlg, da sie in 'den Übrigen
Bewerbungsunterlagen enthalten. sind., Die Beurtei!Lmg .

möchte sich nach Möglichkeit. zu folgenden· Gesichts
punkten äußern : 
L . zur familiären. und _sozialen Herkunft,
2. zur jetzigen familiären und sozialen Stellung,
3. zur kirchlichen und geistlichen Herkunft,
4. ·zur jetzigen· kirchlichen und geistlichen Heimat

sowie gemeindlichen Aktivität„
5-. zu besonderen charakterlichen ·Eigenschaften und 

zur Lebensführung, 
6 .. zu den intellektµellen Fähigkeiten; 
7. zur Kontakt- und Dialogfähigkeit,
8. zur physischen und psychischen Belastbarkeit, .
9. zur Eignung für den kirchli<flen Dienst im

allgemeinen,
10. zur Eignung für 

liehen Dienst.
den angestrebten speziellen kir.ch-

,.,-1 , ' ' 
' 

Keine pfarramtljche Beurteilung· sollte verfaßt werden, 
•ohne in . letzter ?eit ein ausführliches.Gespräch mit dem .
Bewerbe.r geführt zu haben.

4. .Z u s t ä n d i. g k e i t
Im Regelfall ist für die Bei.irteUung das Pfarramt zu- · 
ständig, zu !fern der Wohnort des Bewerbers·. gehört. 

· Das bedeutet, daß normalerweise der zuständige· Seel-.
sorger die Beurteilung zu schreiben hat, Es sollte aber
selbstverständlich sein, die Beurteilung durch einen
anderen, gegebenenfalls auch durch. einen nicht zur
Gemeinde· gehörigen kirchliche� Mitarbeiter schr�iben
zu lassen, wenn' dieser einen besseren Kontakt zu dem
Bewerber hat. In solchen Fällen is.t die Beurteihm.g. mit
dem Votum des zuständigen Seelsorgers ·,zu versehen.
In jedem Falle ist, sie mit Unterschrift' und Siegel des
Pfarramtes weiterzugeben.

5. B e n. a n d 1 u n g s w e i s e ·

Pfarra:r:ntliche Betirteihmgen i;ind grundsätzlich, ver
traulich zu bel1andeln, de-m' Bewerber nicht zur Kennt
nis .zu brir;igen und ihm auch nicht zur Weiterbeförde-
rung zti übergeben. Sie sind stets·in einem verschlosse
nen Briefumschlag, der mit ·der Aufschrift „Vertraulich" .. 
zu ·bezeichnen ist, zti befördern. 

Nr.ß) Gerhard Thomas: .Einführung in ·die Studien
arbeit der ·v1. Vollversammlung des LWB 

l, D.a·s.M o t t�: I n.Ch risti.is -�iile n e u·e
G emei nscha f t · _ 

Das Thema der Vollversammiung wurde· auf. der Tagung: 
dei; Exekutivl<omitees 1974 in Amsterdam beschlossen, 
Außer diesem .Motto war dort ein weiteres Thema in 
die engere Wahl g�zogeri worden: Jesus.Christus ,.;. 

Herr und Diener. Es sind interessanterweise zw'ei Ver-• 
tretet aüs Kirchen, ·in �ozialistischen Ländern gewe�en, 
die für die Themen plädiert haben: Günter .Krusche,. 
DDR, .fül· das erste\md Bischof Kaldy, Ungarn, �ür das. 
zweite Thema. Beide Referate trafen sich in ihrem 
st�ken christologisch.eh Bezug. Während in dem Refe- · 
rat von Kaldr Person und .Werk Christi in trationell 
dogmatischer Weise behandelt wurde.n und .vom Dienst 
Christi her die Diakonie der Kirche in den Mittelpunkt 

. \' ' . 

gerüc\ct 
.
wurde, was der spezifischen Haltung der unga-
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\·ischen _Kirche in den letzten Jahren ganz entspricht, 
verband das Referat :von Krusche die . christologischen 
Aspekte sehr stark mit der ·heutigen Situation in ·der 
Welt und den. Herausforderungen, die sich daraus für 
die Kirchen ergeben.. :Das mag deh Ausschlag dafür ge
geben haben, daß das Exekutivkomitee s.ich schließ lich 
für . das Thema: In Christus -' eine rieue Gemeinschaft, 
entschied. 

In ein�r Welt, die im z·eichen der Trennungen steht, \n 
der alle� 1-m Wandel ist, ih der. traditione.)Je, alt� und 
lange stabile und bewährte Gemeinschaftsformen zer
brechen, .in der Norm�n, die einst d�s Zusammenleben 
der Menschen . formten, ihre 'prägende Kraft verlieren, 
ist die Frage, wie .· wir n!:lue Gemeinschaft gewinnen 
können, hochaktuell. Die Suche nach der Gemeinschaft 
charakterisiert auch das Leb_en der Kirchen unterein� 
ander. 

der Referent blieb die Anti.yort darauf schuldig,· wie 
diese Einheit denn konkret Gestalt g�innen könne, 
wie sie erfahrbar sei und das Leben der Menschen be-
stimmen könne. 

Es wäre natürlich ·vermessen zu meinen, daß die Luthe:... 
.. raner in Daressalam fixfertige Antworten finden könn- · 

ten auf Fragen, mit -denen man in Nairobi heiß- gerun7 
gen hat. Aber klar dürfte sein, daß-die Arbeit in Dares
salam genau hier anknüpfen kön�te und . daß .:di� 
Lutheraner von .ihrem theologi_schen Verständnis her 
und von ihrer besonderen Tradition aus versuchen soll
ten, ihren Gesprächsbeitrag zu leisten. Das könnte dl!.,
rrlit beginnen:, daß die Au_s!\agen, die im Evangeli,um 
von der iri. Christus neu gestiftet_en Gemeinschaft zwi
schen. Gott und den Me11schen und dann auch _zwischen

den. Menschen sich ·finden, in de_n Vorder�rund _treten. 

Das „in Christus'.' des Themas läßt eigentlich gar keine 
Die Kirche Christi lebt in vielen verschiedenen Kirchen. andere Wahl. Krusche bezieht sich in seinem Referat 
Die ÖRK-Vollversammlung in· Nairobi hat die Verfas- .auf die pa1,1Ünische Forlilel ·,,in Christo", di� einen neuen 
sung geändert . und als erstes Zi�l des ÖRK formuliert:· Weg, eine rieue Geschichte bezeichnet; die Gott begon
Er soll die Kirchen aufrufen zu dem.Ziel der sichtbaren · nen hat. In Christus ist die Macht der· Sünde, ·.die Ur
Einheit ... damit die Welt glaube. schließlich begegnen sache für alle Trennungen, gebrochen, und der Weg zu 
wir der Frage danach: wie ··wir neue Gemeinschaft le- · einer neuen Gemei.nschaft mit Gott und · unter den 
ben. könne.n, jeden Tag in unserer praktischen Arbeit in Menschen ist' frei. Diese neue Gemeihschaft hat ekkle-· 
den Kirchen. Wie ist Geme�nschaft zwischen Mä.nner� · siologische Konseqllenzen, Paulus schr.eibt an die Ge
und Frauen, zwischen Alten und Jungen, .zwischen· meinden als die „in . Christus", als an die Heiligen in

. evangeJjkal geprä'gten und·anderen Christen möglich? Christus Jesus, 'In dieser Gemeinde gelten ' bisherige 

Nicht zuletzt muß auch gesehen werden, wie aktueUdie Trennungen nicht 
4

mehr. ,.Hier ist' nicht Jude noch 
Frage neuer Gelileinschaft innerhalb der lutherischen · Grieche, nicht Knecht rioch Freier;· nicht :Mann noch. 

Familie, innerhal.b des LWB ist. Unsere Mitg�iedskirchen Frau. Ihr seid allzumal' einer _in Christus Jes�s". Unter
in 'Obersee fragen riach ihrer eigenen Identität. Sie fra:. · schiede ·der Klasse, der Rasse, der Religion, der Kultur 
gen nach der . Ermöglichung einer Gemeinschaft .mit den usw. sind hier nicht_ einfach schwärmerisch aufgehoben 

großen und alten Kirchen des Westenl!,:die es ihnen er, und verwischt, wie es in sozialen Utopien immer wieder 
laubt, sie selbst zu sein und:nicht westliche .Modelle ein- dei: .Fall war und ist, aber sie haben ih_re Absolutheit, 
fach. zu imitieren. NotvoÜ stellt sich die °Frage nach . ihre trennende Kraft verloren . So ermöglicht der· Ein�. 
Gemeinschaft z. l3. in unserefl Kirchen in N·am6ia und fluß, die Kraft, die ·Gegenwart Christi Leben in Christus 
im ganzen südlichen Afrika: Hier haben politische weit:- als Lehen in einer neuen Gemeinschaft. · .. 

liehe Gegebenheiten die..Gemeinschaft der :Kirchen zwi- Freilid! muß man gleich dazu .sagen, daß in der Kirche 
sehen den schwarzen Und weißen Kirchen etwa seit Jah- diese neue °Gemeimichaft immer nur gebroc;hen, verzerrt 
ren gefährdet oder gar unmöglich gemacht. In· freilich vorhanden ist. Denn nocp ist die Wirklichkeit der Sünde 
viel abgeschwächterer ._Forl'Il. stellt sich die Frage auch und des Bösen nicht ein- für allemal beseitigt. Noch gilt 

· für die Kirchen, in aer BRD und in d�r DDR. Was hat für das Leben der Christen: simul justus et peccator, 
die Trennun.g·mit der Gründung· der VELK PDR oder noch sind wir auf-die tägliche Vergebung, auf die recht
des Kirchenbundes in der DDR für die Frage nach der fertigende Liebe Gottes angewiesen. Die neue Gem�n-

.. Gemeinschaft bedeutet? Ist sie Aufkündiguhg einer ehe-' . 
schaft ist. eschatologische Gemeinschaft, Gerii:einschaft 

mals bestehenden Gemeinschaft oder ist sie vielmehr auf Hoffnung. Die Vollendung der Gemeinde d� Heili
'ein Impuls, eÜ1.e Herausforderung, nach. einer Gemein� gen 'steht noch !!,us: Oder dasselbe anders gesagt: die 
sch_ aft zu· suchen, die jenseit_s .orgaru_ ·satorischer, institu- ·· 

Gemeinde, die Kirche,. ist immer auch eil).e soziale, ge-
tionel1er· Forinen gesucht und gelebt sein will? sellschaftliche Wirklich_keit. So ist die neue Gemein-

. Es sei mir in diesein Zusammenhang gest!l_ttet, aI). Nai.: .
. robi zu erinnern. Das Nairobi-Thema „Jesus Christus 
befreit 1,1nd ·eint'' invo�viette ebenfalls dfe Frage nach 
Gemeinschaft .. Pr.of. Bi:oet'i. hat .d�zu in ·Nairobi da:s 
Grundsatzreferat · gehalten; in . dem er, · realistisch up.d 
ehrlich,. wie . er meinte, vielmel);r _von. den 

. 
Trennungen 

sprach. Bevor Jesus Ci:J.ristu� ei�t, trennt er. Das war 
· . seine These.' Er V?Ußte viele Beispiele dafür anzuführen. 

Alil Schluß. des. ·Referats wird zwar von der Verhei.ßimg, 
von°'der Vision der Einheit gesprochen, die �ich jenseits 
des G�gensatzes und :der· .Trennung' fände,-: es sei 

. 
die 

Einheit, ·in die Jesus uns .hit:J.einnähme, ·so -wie er l,lin
ein.genomrnen sei in das Eirissein rriit dem \'.'ater. Aber 

schaft nicht einfach identifizierbar mit bestimmten insti
tutionellen Ausprägungen. der Kirche·. Krusche sagt: Wir

dürfen ·-auf-keinen Fall förmulieren: In Christus"- eine 

. neue Gesellschaft. Denn jede - Gesell;chaft, jede In�titu-. 
}ioii, ist dem. W_andel -1,mterworfeh, weil sie von Men
schen geschaffen wurde .. 

Sei. bletbt'es für die ,Kirche i� dieser Welt der T�enrtun
gen, an dt,IJ.en * _selber teilhat, eine Aufgabe, immer 
wieder die. n·eue Gemeinschaft zu sµchen .-Und .zu leben, 
die. ihr. in Chrlstus gesch�nkt ist. U,hd es.:bleibt eine 
ständige Aufgabe, aus der : Kraft tin.d von dei:i, Gaben 
dieser neuen Gemeinschaft, her zu fragen, vvas Christen 
ini. Ringen um eine bessere . Ordnung,. um ·ein. besseres 
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Zusammenleben der Menschheit, einzubringen haben, 
ohne in die Hybris zu verfallen, zu meinen, sie könnten 
die ein für allemal gute Ordnu_ng schaffen. 

In Daressalam wird in drei Seminaren r;iach den Kon
sequenzen giifragt werden, die die neue Gemeinschaft 
in Christus hat.· Es wird nach unserem Auftrag, nach 
unserer Sendung, nach der Mission der Kirche, es wird 
hach der Wirklichkeit der Kirche, nach den ekkleslolo
gischen · Konsequenzen der neuen Gemeinschaft und es 
wird ;chließlich nach unserer Verantwortung gegenüber 
der Schöpfung, nach den Zusammenhängen zwischen der 
in Christus gestifteten Gemeinschaft mit dem Leben der 
gesamten Schöpfung gefragt werden. Die drei Seminar
themen lauten_ demgemäß: In. Christus, Gemeinschaft 
in der Sendung; In Christus .- eine Gemeinschaft im 
Heiligen Geist, un.d: In Christus - verantwortliche Sor
ge für die Schöpfung. Ich· will im folgenden zu jedem 
der drei Seminartherpen eini_ge Anmerkyngen, die in 
die Problematik einführen wollen,. machen:· 

II. E i n i g e A n m e r k u n g e n z u d e n d r e i 
S e m i n a r them e n

2.1. S e m i nar I: I n  Ch r i s t u s  G em e in-
s c h a f t i n  det S e n d u n g

Das Thema „Mission" hat im ökumenischen Geschehen 
der letzten Jahre eine gewichtige Rolle gespielt. Zeit
weise haben. die Debatten um· das gesE!llschaftspolitische 
Engagement der Ökumene zwar so im :Vordergrund ge
standen, d·aß darüber diis Thema der Mission - ein 
klassisches Thema der ökumenischen Bewegung - .in 
den Hintergrund trat, zu U.nrecht allerdings, wenn man 
sich genauer umsieht.· Man braucht nur an ein paar 

-' Daten zu erinnern um zu sehen, wie relevant das The
ma in Wirklichkeit immer gewesen ist. Die Weltmis
sio�skonferenz von •Bangkok 1973- hat vor allem unter 
dem Schlagwort des Moratoriums Aufmerksa!Tlkeit ·ge
funden und· ist e�gagiert und kontrovers diskutlert wor
den. Seit dem Weltkongreß für Evangelisation 1974 in 
Lausanne ist die Stimme der weltweiten Evangelikalen 
Gruppen in der Ökumene nicht mehr zu· überh

,
ören. 

Ihre Forderung, der Evangelisatiori im Sinne der Be� 
kehrung ·der Menschen zu Christus .erste Priorität ein
zuräumen, hat auf die Arbeit- der ÖRK-Vollversa1nm
lung in Nairobi �ingewirkt. Insbesondere in der Sektion 
I „Bekenntnis zu Christus heute" ha.ben sich die Stirn._,· 
men, die die Bed�utung der Mission hervorgehoben ha
ben wollten, Geltung verschafft. Es ist daher nur folge
richtig, �enn auch der LWB das 'Thema auf der Tages
ordnung .hat und ihm . in Daressalam ei_n eigenes Semi
nar widmet, zuma!'.in der. Verantwortung der „Kirch
lichen Zus"ammenarbeit" beim LWB seit Evian über das 
Thema gearbeitet worden ist, insbesondere in einer grö
. .ßeren Studie, an der verschiedene Kirchen beteiligt wa
ren, über „Mission in sechs Kontinenten". Außerdem 
muß in .diesem Zusammenh�_ng auch an die LWB,Kon
sultation in Nairobi. 1974 über „Verkündigung und· Ent
wicklung';\ .die durch einen.Brief der Ev. Mekane-Yesus
Kirche in Äthiopien zu diE!ser Thematik mit ausgelöst 
worden.ist, erinnert werden. 

Welches sind die Schwerpunkte, die sich für die Diskus
sion in Daressalam abzeichnen? An erster Stelle möch-

te ich die Frage nach der Partnerschaft in der Mission 
nennen. Sie ist nicht neu, aber noch keinesfalls bewäl
tigt. Dabei denke ich zunächst an die Gemeinschaft 

. innerhalb der lutherischen Kirchenfamilie. Wie können 
die lutherischen. Kirchen ihre Erfahrungen, ihre Ein
sichten und Gaben so miteinander austauschen, daß sie 
wechselseitig fruchtbar werden können? Die Rolle der 
traditionellen, großen Kirchen in Europa. und ,Norci
<1.merika ist immer noch so dominüirend, daß die kleine
ren .an Ressourcen ärmeren Kirchen in Übersee davon, 
we�n nicht erdrückt, so doch stark beeinflußt werden. 

Manche der LWB-Mitgliedskirchen .in Übersee, z.B. die 
Kirche.in Tansania haben z'uin Ausdruck' gebracht, daß . ' 

. 

sie ein Moratorium ablehnen und stattdessen eine reine 
Partnerschaft zwischen den Kirchen befürwor.ten. Ihrer 
]Y.[eiriung nach ist ein Moratorium kein geeignetes Mittel 
auf dem Wege zu einer solchen ·Partnerschaft: 

Über die Lutheraner hinaus aber,., muß nach der Ver
wirklichung von Partnerschaft ih der Mission auf der 
ökumenischen Ebene gefragt werden. Dabei kann es ge
wiß nicltt darum gehen, .alles in einen Topf zu werfen, 
alle Konturen zu verwischen und Mission als, Vermitt
lung einer. auf einen kieinsten allgemeinen Nenner redu
zierten <:hriitlichen' Wahrheiten iu verstehen. Aber es 
ist. wichtig, daß die verschiedenen Kirchen miteinander 
im (}espräch sind und dies Gespräch mit der Bereitschaft 
führen, voneinander zu lernen, sich korrigieren und be
reichern zu lassen. Unter diesem Gesichtspunkt-wird es 
�ötig sein, daß die Lutheraner sich darüber verständ\
gen, was sie von ihrer besonderen Tradition her in das 
Gespräch einzubringen haben. Das wird ihre Betonung 
dei; Schrift als der alleinigen Norm cllristlichen Redens 
und Handelns sein. Es wird weiter das Verständnis der 
Rechtfertigung aus Glaul;>en als der Mitte des Evangeli
ums sein. Und es wird die Unterscheidung von Gesetz 
und Evangelium sein. Dabei werden lutherische Kirchen 
sich von anderen fragen lassen müssen, ob sie die Recht-

. fertigungsbotschaft nicht zu sehr aur' den individuellen, 
privaten Bereich menschlicher Wirklichkeit eingeengt 
haben. Sie werden sich mit der Anfrage auseinander
setzen, ·ob die Unterscheidung von Gesetz und Evangeli
um, von weltlichem und geistliche_m Regiment, nicht zu 
leicht zu einer Tr�nnung der Bereiche'führen kann und 
geführt hat, die zu problematischen Entscheidungen und 
Praktiken im Bereich des Öffentlichen, d·es Politischen 
und Sozialen,• führt. 

Bei der.Suche nach einer zeitgemäßen wie e'vangeliums
gemäßen Missionsstrategie gerade auch auf lokaler und· 
regionaler Ebene, wo die Praxis nahe_ 'ist, wird es dar
um gehen müssen, eine verantwortliche Partnerschaft 
zwischen den_ Kirchen zu suchen und zu leben. Denn, 
und d�s führt uns zu dem zweite� Schwerpunkt der 
Diskussion, die tieutigen Herausforderungen an die Kir� 
ehe und ihre .Mission· sind gro.ß und betreffen zu sehr 
di; Christenheit als ganze, als daß es möglich und an

'gemessen wäre, daß die Kirchen verschiedener geogra- ·· 
phischer oder konfessioneller Bereiche isoliert vonein
ander auf diese Herausforderungen ·reagieren könnten. 

Gemeinsam erleben die Kirchen in vielen Bereichen der 
Welt den Prozeß der Säkularisieruhg oder erleben sich 
selbst inmitten einer vollkommen säkularen Gesellschaft. 
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Das ist eine Edahrupg, die· Kfrchen in ganz verschiede-
• nen sozialen und politischen. Systemen gemeinsam ma
chen und · auf die sie reagieren müssen." Viele Kircl:ien

. . . . . ' . . . 

haben in ihren Gesellschaften einen umfassende_n sozia-
len Wandel erlebt. Sie sehen sich. neuen sozialen, öko
nomischen oder· ideologische_n Herausforder_ ungen gegen-
über; auf die sie antworten ·müssen. Sie erleben, wie .an�
_gesich-ts de1· um sie her und .si� selbst_ mit betreffer1den
Umbrüche alte, traditionelle christliche Antworten und

· lVIethoden ·irrelevant werdei;i., nicht mehr verstanden "
werden und _als wenig liilfreich beiseite getan we�den.

In dieser Situation fragen die Kirch.en neu nach ihrem
Sendungs��ftral Für die .Kirchen in der DDR :z;. B. hat · 
in den letzten Jahren zunehmend cUe Erkenntn.is eine
Rolle gespielt, 'daß Mission nicht rnehi: zuerst oder gar
nur eir:ie Sache ist, die in· fernen Länd!:!rn zu tun ist,
nicht ·mehr einfach der tradltionellen äußeren Mission
gleichzusetzen ist, soodetn �lnen Auftrag vor der eige
nen Tür meint. Die. eigene Umwelt ist. ,,Missionsgetiiet",

salam wird erweisen müssen, ob die· lutherische Ge
meinschaft' eine tra�fähige _Basis fili' gemeinsame Aus
richtung des cbristlichen Zeugnisses _in· der heutigen 
Welt darstellt. '·

. 2.2. S e m i n a r II : I n C h r i s t u s - e i _n e G e m e i n -
SC h a.f t i m  If.e-i lige n Gels t

Das· Semin�� II beschäftigt. sich. !Tlit d�n e.kklesiolo�i
�chen-Aspekten der rietien ,Gemeinschaft in Cbristus. Die 
Diskussion dieses Themas ist seit ·Jahren.·im Gang und 
für Daressalam vorbereitet worden _p.urch Arbeiten .der 
LWB.-Studienabteilung, die um die Identität .der Kirche 

. und ihren Dienst am ganzen Menschen (so ·(,ier Titer"del' 
Studie) kreisen. An_ dieser Studie sind e_ine _ ganze -Reihe 
von LWB-Mitgliedskirchen durch •Fallstudien. und Aus-: 
wertungen dieser Studien beteiligt gewesen und noch . 
beteiligt:. Kirchen in ·so ·verschiedenen Kontexten wie· 
Südafrika, Nambia, Tansania, ·Äthiopien, In.dien; Kirchen 
-in den USA, in· s·kan.cl.ina�ien oder der DDR. Worum

.In Afrika -erleben die Kirchen, wie der Sendµngsauftrag
. mehr und mehr von;christllchen Grl!ppen'und Gemein. sdiafteri · wahrgeriornrn'en ·wird, ·di� außerhalb der eta-

- geht es im einzelnen in diesen StÜdien? �eh will ver-

blierten Missionskirchen entstanden sind und sich ent
falten. Die wachsende Bedeutung der sog. unaphängigen
Kirchen in Afrika bedeutet eil').e Anfrage an die.etabHer
_ten Kirchen. Z;,ei dieser unabhängigen Kirchen·wurden
in Nairobi nei:i in 'den ÖRK aufgenommen. .

' ' . . 
. ,, 

In vielen. Ländern fragen g�rade auch lutheri:sche Kir-

suchen, einige Hauptfragen zu er;-läutern, die gewiß auch
die Diskussion in Daressalain ·bestimmen werden. · ..
Bei der Frage nach der Identität, nach dem Wesen der

. Kirche, geM es um die Frage nach ihren -J:{ennzeich•en. 

. chen; ·was · der Auftrag zur Missi_on in ihrer speziellen 
politischen Situatlt1n bedeutet. Das·ist besonders in Län
dern, die um ihre Befreiung kämpfen; eine aktuelle 
Frage, die .die gesamte Exist�nz der .Kirche betrifft. .Als 

· Beispiel seien die Kirchen im südliche11 Afrika, oder

. 
Die klassische Antwort der lurtherischen Tradition_ auf -
diese Frage' ist eindeutig, - sie· lautet, formelhaft abge
kürzt: Wort und Sakr_ameri.t Die Kirche gewinnt Ihre 

: Identität da; wo das Ev�ngelium gepredigt und �ie 
· Sakrament!:! ihrer biblischen Einsetzung gemäß verwal.:.

·tet werden. biese · Antwort ist -sicheriich ebenso richtig
wie interpretationsbedüri'tig. Weiße wie schwarze Klr

·men in Nambia z.B. werden sich" darauf berufen, d'aß
,\ diese Kennzeichen bei ihnen vorhanden sind. Ebenso

· werden es die -gespaltenen lutherischen Kircll�p in Chile
tun. Und, um noch ein Beispiel aus meinem Bereich zu
nennen; auch die 

. 
Kirch�n in' der DDR. und in Ungarn

ttln es. Uiid. doch komtn�n diese Kirchen aUe zu sehr
unterscliiedü'chen E�tscheidungen darül;>er,. wie di� Pre�
digt des Evangeliums in ihren jeweiligen Situationen

. �uszusehen h�t . und. ·welche . Konsequenzen für U:i�,m
. Dienst im sozialpolitischen Bereich sich .da,rails ergeben.

. lutherische Ein.wariderun.gskir.chen, oft; deutscher .Her-
kunft, "in Li,teinamerika genannt; die sicli bei ihrem.Be

; mühen, · ,,einhel_rni11che" Kirchen zu werden, fragen; was
· -das für ihr Zeugnis, für ihr�n Auftrag bedeutet.

. . 
- . · . . 

Damit-!iihd wfr schon bei dem dritten Schwerpunkt, den 
die Diskussion des Miss�onsthemas haben könnte, näm
lich be). der Frage nach· dem Ziei . der. Mission .. .Ist es· 
rnöglich/dieses· Ziel i"n einer Weis� �u- beschreiben; die 
für alle KiPchen in allen Situationen gelten 'kann? So 
klar ··der biblische. Befund zu sein

. 
s�eint" (Machet zu 

. Jüngern alle Völkerl), SCI kompliziert wird d1e Sache 
doch; wenn mari versucht,. in den verschiedenen . Gebie ... , .
ten der Weit diesen Auftrag zu konkretisieren. I>enn die 

· Jünge1· Jesu ·leben e_ben· nicht abseits der Welt,· sondern
.mitten in den -Ausein11ndersetztingen "ihre� Zeit. Man hat
d�s Problem· zugespÜzt auf. die alternative Fr8ie ge
bracht: Ist das __ Ziel der Mission die Evangelisierung oder
die Humanisiertmg der Welt? Al;>er. ist das überhaupt,
eine_echte J\Jte��attv:e? Schließt das Bekenntnis zu Chri
stus nicht immer. auch das Bekenntnfs .zur Menschlich.
keft des Menscl)en, d. lt z-ur Würde des Menschen, die er
als Qeschöpf Gottes. hat, ein? Ich kann hier- nur yer
sttchen, dle Probleme un,a" Fragesteliurigen d�ut!ich �u

. machen, ohiie LösÜngen ahbieten zu könmfo. Ich d�nke
aber, daß die Bewußtmachung' der Herausforderungen·
und der vielen Fragen eines ga,nz deutlich macht:· Der·.
Lutherische WeltbundJst es, wenn er Diener seiner Mit-·
gliedsklrchen · seiri wiiI, rlen _ Kifche1-i schuldig, ihn_eri bei•
der Atisüburig ihres Sendungsauftrages .zu helfen. Dares-

Ja, zum. Teil spreche,ti si_e sich gegenseitig die wahrhaft
christliche; evangelische Identität ab. Diese. Beispiele
zeigen, daß die wesentlic_hen und ausrei!i}enden Kenn
zeichen .der Kirche, Woi:.t und S11k�ament, nicht einfach
für sich isoliert gesehen wer.den dürfen, sondern daß sie .
in· einem nicht aufzulösenden. Zusammenhang mit defu
gesamten Lebert, -mit . dem geistlich gottesdienstlich�n
. Leben, mit den1 diakoni�chen Leben der .Kirche stel'!.en.

Es ist durchaus möglich, daß Wort und Sakrament ;,rein"
gehandhabt werden in einem . (frthodcix�µ Sinne; daß
aber- das Leben: einer.- Kirche gleichzeitig derri· Gebot-'der.

. Liebe schlifht widerspricht. ·Ka�n man dann- von elr�er .
stlftungsgemäßen Verwaltung der Sakramente sprechen?
. Weist nicht schon J?a\llus in.· 1. K�r: .11 atif die Zusai;n-
mengehöriglte.it des sakramentalen Jnit dem täglichen,
weltlichen Lebim der'Christe.n hjn?

Die Frage nacll den ·Kennzetchen der Kirche, die Frage
da11ach, ·wi!=! sie ihre Iden_tität ·findet, weisfüber das'gpt- ·
tesdienstlkhe Leben der Kirche hin.a,us auf ihr Leben in.
der Welt, ·in der ,ieweilige·n Gesellschaft, in der_ sie exi-

. .,,_, 
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stiert. Was, bedeutet es ·für die neue Gemeinschaft in
Qhristus, für die erwählte, her.a:usgerufene „Gemeinde
der Heiligen", zwar nicht von der Welt;'"aber doch fn der
Welt. zu sein? Die schon erwähnte Studienarbeit betont,

•. da� lutherische Kirche_n (und· sicher nicht nur sie, aber
von .ihrer manchmal zµ stark betqnten Unterscheidung
der beiden Regimente ·her sie vielleicht. besonders), mehr
Spiegelbild, Abbild .der Gesellschaft gewesen als ib:r Salz
oder Licht: Kir�hen sind manchmal° - vielleicht ohne es
zu· wollen _:zµ Stützen ungerechter Ordntmgen gewor
den.-Sie haben den.Glauben neutralisiert 1.md·privatisiert,
�aben z.13; ihre Ver�ündigung �or allem auf den :ßei-ei<;h 
des. persönUch�, lndividuellen beschränkt,_ haben den.
Glauben· verinnerlicht und damit. einer Trennung von 
Sonntag und Alltag im L�ben der Christen: vo�gebaut.
Einige · Probiemfelder, die .in der StLtdie unter. dieser
F_ragestellur4g · beh�ndelt werden, sind : ,,Die Kirchen in 
den Konflikten um _Entwickltingsfr1;tgen und den Ge-·
brauch der ,Ressourcen"; oder .,;Die Kirche in den Kon-. fükfen zwischen de!) Geschlei:h.tern und Generationen" ;. . . . . . . 

,-oder ;;I>ie Kirche -in politischen, vor allem rassisch be-
stimmten Konflikten'';· oder „Die Ki,rcli.e iin Ko11text
eines säkularen PluralismusH. Eine Beobachtung, die in
all diesen u°ntersuchungen zutage trat, war die.Tatsache,
daß die Kirchen in der Gefahr sind, sich ihrer Umwelt
einfach anz�passen. In diesem Zusammenhang spielt die
Frage nach qem Einheimischwerden einer Kirche eine 
Rolle. Wie weit ist dieser _Proz.eß legitim?. Wo beginnt
Einheimischwerden zu unkritischer Anpassung an ge
. gebene VerhäÜnisse zu en.t�rten ?,

te·n auf der. theologischen- Expertenebene Konsequenzen 
für das Leben der Kirchen und Gemeinden gezogen .
we�den können, ,wie wir vom Dialog zur Gemeinschaft
kommen, um ein Schlagwprt aus det DD:Et zu gebrau
chen, wie wir von kalter_ zu \\{armer. Kircl\enge.lTlein
schaft kommen da, wo eine solche theoretisd1 bereits
möglich ist. Und umge_kehrt: Vielfach gibt es auf lokalen
oder regionalen Ebenen Erfah_rungen mit )nterkonfes
sionellem Miteinander, die oft sehr unabhängig von den

,4 
. 

• 
. • · offiziellen Gesprächen .gemacht werden und ih�en

manchmal weit vora.us sind. ·
Man sonte solche Erfahru11gen nich_t · als blo�e Scl:J.wär
merei, ais Pragrp.atismus oder ,unreflektie_rten Ökumenis
··mus. abtuh, sondern man sollte- solche Erfahrungen in 
die Gespräch� einb��iehen; ·sie verfügbar und fruchtbar .
machen für den Weg zu mehr Gemeinschaft unter den
Christen, Denn· die eine heilige, apostolische 1,111d katho
lische Kirche, die wir bekennen,deckt sich nicht mit den
Grenzen· der lutherischen Kirchen. Dies Bekerintnii; fi;a:gt
uns angesichts ;µnserer. Tren_nu.nge_n nach äem, was ,w'ir
tun, um· sie zu überwinden.

. . 

2.3 .. S e m i n a r in: I n C h r i � t u·s � V er a r:i, t'w o r t -
l ieh e. So·r•g e f ü r  qi e S ·c h öpf u n g

. 
. 

. 

Es ist' gewiß nicht ,von ungefähr, d.11ß a:n der: Themen'
förmulierung dieses Semirtars am längsten gearbeitet
urid geändert worden ist, .. wobei das Eclio der Mitglieds
kirchen hier, wie. _auch sonst, ausschlaggebend gewesen

. ist. Aus der ursprünglich ·vorgeschlagenen Formulierung:
Wie man im einzelnen zu. der Studie auch stehen mag - . In Christus Ke,mpf für B�freiung �nd Mensch.�nrechte,und sie hat· ja bereits 'reichlich Kritik erfahren - _eines ist'.nun schli.eßlich_ pas Thema• ,,In Christus - verantscheint sie doch deutlich zu machen: Es wird im Seminar wortnche Sorge für die Schöpfung" �worden. DahinterII eine wichtige . Aufgabe i_n Dafessalam sein, einmal st�hen Überlegungen, die ··Beachtung verdienen. Man nach dem,. Verhä.ltnis der beiden E3er:eich.e, in denen die wollte bei dem Thema, bet ·de.m es um die· Weltverant- · Ki.rche lebt, nach dem Verhälthis zwischen ihrem . litur- · wortung .der qhristen ·geht, nicht einfach politisch-säkugischen und ihrem diakonfschen ·Leben ·fragen und zurn .lar argumentieren, sondern von vornherein die ganze·andere� ver�ucheri, ob es mögUch ist, für das 'diakonische Frage unter theologischem Aspekt. sehen. Es geht nicht .Leben der Kirche Kriterien zu finden, die in ied�m Kon-. d' F. w 11 · t ? s d. ·ht• . ntir um 1e rage: as so en wir: un .• on ern .es ge text zu gelten. haben: . .Oas könnte dazu · beitragen, daß· um die Frage: Wie ist unser:· Tun vom .Evangelium, von�e neue Gemeinschaft in Christus .die Basis für ein im .· · der Bibel her, aiso theologisch motiviert? · ·
einzelnen unterschiedliches Harideln der 'Kirchen ist, a�f
der · sie .in gegenseitiger Freilleit und ',Eigenständigkeit
unserer Welt gemeinsam mit einem Zeugnis und· einem
?i�nst vielerlei Gestalt dienen können.
Ein dritter Schwerpunkt im Bereich der ekklesiologi
s�en 'Fragestelh,ingen wird der. ökumenische Be�ich
sein. N�itobi hat den Weg,de'r·Okumene a.is eihen Weg 
.zur lmnziliaren· Gemeinschaft del· Kirchen unterstrichen.·
Nairobi ·:hat auch die -Bedeutung der konfessionellen
Vereinigungen für· diesen· Weg her:vorge)'J.oben, Die
Lutheranef haben iri der Vergangenheit eine Reihe von
interkonfessionellen. Dialogen . geführt und ·'!"aren �und
sind an·. solchen .auf verschiedenen Ebenen· beteiligt.

Nebett der F'r�ge, in weicher W�ise die lutherischen ICir
chen sich in Ztikunft an �em Gespräch beteiligen sollten,
was ihr spezifischer Beitrag im ökumenischen Bemühen 
um mehr Eiriheit :.sein ki>nnte,. wird es in' Daressalam.
vor allem auch um,sehr praktis�e· Fragen, die uns in.
den Gemeinden unt�r. d�n Näg�ln brennen, gehen, näm
lich um alle die Frageri, die . damit zusammenhängen, 
wie au:, den.theoretischen Gespr�chen uridÜb�reinki.inf-.

Es lag deshalb n�he, die _Thematik· des spziopolitischen 
Engagement.s in den Zusammenhang eirie� im Licht der.
Christusofferib�rung�verstandenen Schöpfungstheologie
zu stellen. Es ·sei erlaubt, an dieser Stelle. an -das viel
beachtete Referat V(,>n Ch. Bircli üb.er ;,Schöpfung, Tech.-

nik· 1.1nd ü.berleben der Menschheit", das dfeser in Nai
robi gehalten hat,. ZU.· erinnei;n. 'Birch fordert darin die

. Theologen auf, eine Schöpfungstheoiogie zu entwerfen,
die das technokratisch·e Naturverständnis der Naturwis0 

senschaft, das die Denk- utid Vet·halterisstruktur ei�er
\ . . . . m!lnipulierbaren Gesells.chaft stärkt, überwinq.et. Er .sagt,

d�e .Einheit der ·ges�mt�il Schöpfung müsse i� Licht des
chr_istlichen Me,nsch,en):>Hdes wiederentdeckt werdeh. Die
Theologen müß�en. ein personalistisches Bild der Einheft
de�· .Sdi.öpfung .zeichnen, um 'zeigen· zu können, .d�ß die
Verantworttipg des Menschen si<;h t.inendUch weit auf
die ganze SchöPf,ung erstrecl1:t;

.� Zu oft ist das HeÜshandeln·Gottes iri Christus allein auf
den MenscftetJ. bezogen worden. Gottes. rechtfertigendes
H�ild�In zi.elt aber nicht nur �uf die Erneuerung des 
Menschen, auf neµe Gemei _nschaft zwischen· Gott und .
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d1:m Menschen, sondern auf die Erneuerung der -ganzen In diesem Wissen wird sie dessen.'eingedenk bleiben, 
Schöpfung. Die Verheißung der in Christus angebroche� daß formulierte Menschenrechte niemals endgültig seiri 
nen Herrschaft Gottes gilt_ nicht nur einer neuen Merisch- können, sondern immer wieder auf mehr Recht, auf 
. heit, sondern einer neuen_ Schöpfung.- Die Verheißung eirie bessere Verwirklichung von Gemeinschaft hin hin
Gottes ist uni'versal und ·zielt auf einen neuen Himp:iel terfragt und korrigiert werden sollten. Andererseits 
und eine neue Erde; Di_e nl!ue Gem�i�schaft in C::l;tristus werden Ch.rfsten in .·den bestehenden Menschenrechten 
hat diese universale Verheißung, die Versöhnung Gottes 

. 
·eine briiuchbare Basis für mehr Gerechtigkeit unter den

mit seiner gesamten Schöpfung, zu bezeugen. Diese� im . Menschen s�hen und sich dafür einsetzen,. daß sie ve�
·Evangeliu� begründete, uns aufgetra-gen_e Zeugnis motf- wirklicht werden.
viert un.sere_ Veraniworti.mg, die iAiir für die Schöpfung Sei� Nairobi. Ist die Menschenrechtsgebatte in der Ökuhaben, und zwar" ni.cht nur als diejenigen, die sie beherr- mene in ein neues Stadium eingetreten. Dort wurde_·sehen_ sol_len,: sondern als dieje11igen; die als befreite _deutlicl!, daß alle Fragen und Anfragen um die eine Sünder um das Seufzen der_ganzen Kreatur, ·die auf ihre Grundfrage kreisen·: Ist es überhaupt inöglich, daß aufErlösung wartet, wissen. Das Zeugnis davon,' daß die weltweiter, ökumenischer Ebene ein wirksam:er:EinsatzSchöpfung Unter der Verheißung einer endgültigen,_ Be�- für. die Durchsetzung von . M�ns0chenrechten geleistet "freiung von den Mächten· des Bösen, der Zerstörung u_nd werden kann? Ist fias nicht nur dann möglich, wenp. diedes Todes steht, wird den konkreten Dienst der Christen Kirchen der betroffenen Gebiete sich mit einem solcheni� der Welt Und ·für die Welt bestimmen. So 'ist die Einsatz einverstanden erklären? Und ·ist e.s letzlich .nicht . Sorge um d�s :Oberleben der Menschheit, u� die Qua1i- so, d�ß nur die Kircheri in ihren jeweils eigenen Kon-_. tät des Lebens, llm Umweltfragen, Umgang mit. den �exten in Sachen. Menschenrechten tätig werden könSchätzen der Erde eitler Frieden für dle Menschheit und nen? Diese Fragen könnten in ·Daressalaam dahin fühihre Welt sehr grundiegend theolqgisch motiviert. Wel- ren, daß die Lutheris_chert Kirchen intensiver als bisherehe Schlußfolgerungen si-ch daraus ergeben, was das im nach Möglichkeiten suchen, um den einzelnen Mitgliedseinzel'nen für Zeugnis und J:>ienst.der Kirchen bedeutet, kirchen bei: ihrem Einsatz vor Ort zu -helfen. Hie1:. in welcher Weise theologische l.VlotiviE!rurig�n-und sach-. _ könnte sich das Konzept des Weltbundes, Instrumentgemäßes, fachgerechtes, d._h. säkulares. Einsichten auf� . und Diener seiner Mitgli_edskirchen zu sein, erneut be�einander· zu beziehen sind, welche Möglichkeiten die ·. währen. 
Kii:cheri haben und wo sie ihre Grenzen haben, wie die 

. Kirchen hier ihre Priorit�t�ri setzerr sollten und wi_e sie 

zu gemeinsamen Handeln finden können, das alles sind 
Fragen; die in Daressalam auf dem . Tisch . liegen wer
.den. 

. Ein wichti�'!l Gebil!t,· das die Diskussion iil diesem Zu
sammenhang _bestimmen Wird, ist die Frage nach unse
rer' Verantwortung für die Verwirklichung der Men�. · 
schenrecht.e. Aueh l;ti�r -sollte_ nach ·der theologischen 
M·otivation gefragt werden. Die LWB,-Studienabteilung 
beschäftigt sich mit die�er Thematik. Im: Juni 1976 fand 
in Genf unter ihrer Verantwortung eine Menschen
rechtskonsultation statt,· iri def es vor allem um die 

Frage nach den· theologischen Aspekten der Menschen
I'echte ging .. 'Oberejnstimmung gab es , dariri, daß· die 

· Menschenrechte nicht direkt aus· dem EvangeHum. abge
. leitet.· wer�e,n können, wie eine. Menscherirechtsstudie
des. RefOrmierten Wi'!-ltbundes das yersucht. Die Men� 
schenrec:hte wurden weder · von den Kirchen erfund,en 

·· noch haben sie ihren Geltungsberei.ch nur innerhalb der . Kirchen. Sie �i11d universal· güftig, unabhängig von be� 
stimmten religiösen oder. ideologischen :Oberzeugungen.' 

rn: E ini g e sp e z i e ll e l{ e r a u s f o r d e· r u n g e n, 
d i e d i e A r b e i t in D a r e s s a l a m b estim m e n  
k ö n nte n 
Zqm Schluß gestatten Sie rnir. bitte,. n9ch einmal vier 
Punkte hE!rauszusteUen, in denen jch besonqere Heraus-· 
forderungen sehe, denen sich ·der LWB gegenübersieht 
und die in Daressalam eine Rolle. spielen könnten:. Das 
soil gleichzeitig der Versuch einer· Zusammenfas·sung 
dessen sein, was ich . unter. den : drei Seminarthemen · 
gesagt habe: 
1. Itn G e s p r ä c h m i t Na i rob i
Es gibt in unseren Kirchen. kritische ·stintmen, die fl'ach 
der Berei::htigun:g" einer auf.wendigen, teuren LWB-Voll� 
versamml1-1ng so kurz· nacll Nairobi fragen. Natü�·lich 
kann man-:die Frage .mit dem ?inweis auf _die Verfas..: 

. sung des LWB, die Vollversarrimlungen vorschreibt, ab�. 
.tun, . aber das wäre doch· eine nur formale An_twort. 
Derin die Kritiker fragen inhaltlich:. Ist nicht in Nairqbi 
alles nur. Denkbare ·diskl-itiert worden? Und ware_n die 
Lutheraner nicht auch dabei? Kann ·es so kurZ: na<;h_ 

Pas bedeutet freilich nich.t, daß Christen den Menschen- . Nairobi An.tworten geben, die. die. Lutneraner parat 
rechten - gegenüber gleiehg(Utig, neutral sein können. Im hätten ·und die über Nairobi' hin�U.�führten? bas sind 
Gegenteil: Die ne.ue Gerneinschaft -in Cl1ristus ist. eine geWiß.·ernstzunehmende Fragen. Schon aus' dem _bisher 
Gemeinschaft gerechtfertigter, befreiter, und. zwar zu -Gesagten --ich habe an einigeri Stellen auf Nairobi ver
gegen�eitige� Dieris(befreiter S�nder'.. Innerhalb dieser �iesen - ist kiarg�wo�den, daß die Arbeit in. riar�s� 
Gemeinschaft sucl).t der eirizelne oder suchen Gruppen .. s�lam @nz sicl1�r. nur im Kontäl_ü mit· Naifobi ge-. nicht .das eigene Rl;!ch t, sci�dern. d�; R.echt des andereri. . schehen 'kann. Sie•. sollte sich. iin . G�spräch; lrii t N airo.bi 

vollziehen·. Und . dies aus mehreren Gründen.-· Einmal 
. Jede andere Haltu�g widersprlcht dem Gebot lfer Liebe, gleicht sich die: 'I'hematik: in .der Tat sehr. Vo1;1: daher 
das in der Bergpredigt und in vielfältigen Nachfolge- ist es nur natürlich,. daß man in Daressalam auf das 
am,veisungen im Neuen Testament e�tfaltet Wird. So ist. hört und. es ,verarbeitet, was Naii'obi gesagt hat. Dar-: : 
die neue Gemeinschaft_' daiu berufen, c:lie· be�ser� Ge-. i,iber hinaus enthält Nairobi verschi_edene neue Akzent-· 
rechtigkeit �u verwirklichen. setzu,ngen,- .Aufbrüche, angedeutete .Linien, die zu· ver:-
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folgen und aus der eigenen Sicht zu konkreti_sieren oder 
auch zu modifizieren, sich lohnt. Ich denke z.B. an das 

· in Sektion I in Nairqbi Gesagte über die Aufgabe der
Evangelisation: Ich denke auch an das in Sektion II Ge.
sagte über die Einheit der Kirchen oder das in Sektion
lll · Gesagte · zut Frage n��I]. . d.ei' Gemeinschaft unter
·alien Menschen. 

. ' . 
. 

2. p i e ö k·u ·m e n i s � h e V e r p f l i c h t u n g d e r,
Lu t h e ran er

. �g m:it der Beziehung·zwischen Nairobi und Daressa� 

. 1am hän.gt ·der .zweite l'"'unkfzu�am�en, den ich für. 
einen Schwerpunkt halte: · die ökumenische Verpföch
tung _der Lutheraner, Nach'ihrer eigenen: Tradition und 
ihrem Selbstverständnis i,ind· _gerade die lutherischen 
Kirchen in der Lage und verpmctitet, im gesamtökume
nischen Ge�präch . in Sachen konziliarer G�m�inschaft 
ihren Beitrag zu leisten. Sie könnteri zu ihrem Teil dazu 
beitragen, daß dies Schlagwort mit Leben gefüllt wird, 

„ könnten Modelle einer· versöhnten Vielfalt; wie der 
. Generals�kretär Ca_rl Mau g�sagt hat, entwerfen:. Luthe-' 
raner.·wissen be�ser !;lis andere, daß Kircheng�mein
scbaft nicht zuerst eine Saclie der institutionellen Ge
staltung in Form von K_ircheminionen oder ähnlichen 
Modellen ist. Vie\mehr lebt Kirchengemeinschaft aus 
einer geistlicll.eri Getneirischaft, die auf Grund eines 
-geniei.Qsamen Verständnisses ·des ·Evangeliums und ge-

. meinsamer Fe�er der· Euchari$tie z_ustande kommt Frei-.
·ltch· bedarf auch eine ,solehe qemeinschaft der konkre

.. teri Gestaltung, 1,.1hd auch Schritte auf dem Wege zu· sol-
cher Gemeinschaft bedürfen 1:1olcher Gestaltung. Es 
könnte hilfreicp. sein, solch� .Gestaltu�geri, wo sie be
�eits vorhanden sind, aufzuspilreri und an ihnen wei.ter
zi":tarbeiten. · Dabei könnten i·egionale qder iuch nur 

· lokale Modelle hilfreich sein, WE/nn sie kommu:niziert
wür<lei"i,. 'In Daressalaam wird die. künftige, Rolle des
LWB in der ö,kuinenischen Bewegung insgesamt ·be�
handelt, und es we�den darüber. Entscheidungen · gefällt
wer�en mü�sen,° Es w:äre gut, wen?! diese :}!:ntscheidun
gen durch eine m_ögiichst praxisnahe Diskussion vor-
ber#itet würden. . . 

. 3. ·L.u t h e r  i sehe Th.e o  1 p g i e un d. s o  z i .o p o -
Utis'c h es En_g a ge�e nt

.In "Nairobi war daii Bemühen spürbar, das sozialpoliti
·sche Engagement des ÖRK; das, in den Jahren.vor Nai
robi nicht nur Zustimmung, sondern ebensoviel Kritik
er:fahren hatte," au{ eine festere geistliche Grundlage zu
stellen. Dies Bemühen k�rinzeichnet weitgehend die
Dpkuniente; µie . in . den verEichied_erien Sek�ionen, vor .
aUerri. in den. Sektionen. IY. bis .VI,. erarbeitet wurden.

Freilich spürt �an auch, ,;ie _aU:f��setzt die theologi
_schen :eassagen · oft wirken. Marichmal, so z·. :a. in den
·sektionsberichten V und VI: hat man.den Eindruck, daß
di� in. Pl:äaniheln. qder Einfüh�uhgen vorgesetzten theo�
fog!s\fleri Alissa;gen kaum tinen Zusaminenh!lhg mit den
dann folgende . konkreten Sachpassägen haben. Diese
Beobachtungen zeigen, daß man in Nairobi erkanrit hat,
daß die Kirchen- auch in ihren. l!o�iopolitiscl}en Aktivi
täten the�logisch;: g_efstlich, . motiviert handelri sollten .. 

Der LWB hat ia den letzten Jahren viel Arbeit, bes-on- · 
ders in seiner Studienabteilung, daran gewandt, die 

· komplexen Bezüge zwischen seinem. vom Evangelium
begrµndeten Auftrag und delJ Herausforderungen der
heutigen Welt zu untersuchen. Dfe. Studien zur Theolo
gie der Menschenrechte h�be ich schon erwähnt.•Hinzu
weisen ist ferner auf Studien über die Begegnung_ der'

. Kirche mit verschiedenen Vorstellungen sozialeg Wan,- ·
dels. Hier ist" besonders die Beziehung zum Marxi_smus
in seinen verschiedenen Ausprägungen untersucht viror
de·n .. Auch die sogenannte Chinastudie. gehört '.in diesen
Zusammenhap.g ..
Der Beitrag der Kirche im Ringen um eine mensch
lichere Welt wird um so konstruktiver sein können und
als - Zeugnis verstanden werden; -je eigenständiger, auf
flen.eigenen Vorauss,etzung'en des G_laubens· an den Gott,. _der in· Christus ·seine Welt liebt, "beruhend, er gegeben
wfrd. Das schließt nicht aus, (l.aß die Kircbe iri bestimm-,
ten Situationen auch verwechselbar ul).d in Solidarität

. und Kooperation mit anderen Kräft_em in ihrer ·Gesell
schaft reden und handeln muß. Aber. um dies legi:tim
tun �u können, ·um Gemeinsamkeiten .und ·Tterinungen
in kritischer Solidarität mit ande,s ·motivierten Befrei-
·ungs- und Ge;echtigkei.tskämpf�rn vollziehen zu· kijn
. nen, . bedarf es wiederum der theologischen Reflexion,
der Verantwortungsbereitschaft vor dem, in dessen
Auftrag die Kirche _ihr Zeugnis und ihren Dienst . aus
richtet.

4. P a r t nersc h a-h in n e r-h !J- i.b .d e r  l u t.he r i.:.
sehe n G ei:neins c ha"f t 

Als letztes lassen Sie ·mich auf etwas hinweisen, was 
meh·r eine innerfatniliäre Angelegenheit' der lutherischen 
Kirchen_ i�t.· Es wird. nicht möglich· sein, in Daressalam 
über neue Gemeinschaft nachzudenken; ohne dabei .zu-· . 
erst nach der Gemeinschaft in der eigenen Famllle 
innerhalb des· LWB zu fragen. Die Vollversammlung. 
hat die Aufg�be, für den ktinftigen Weg und dil) Auf
gaben des Weltbundes Eritscheldungen zu_ treffen. Das 
wird sie aber nur turi könrien, weriri sie sagt, was für 
eine Artvon Weltb.up.d sie für. die_ Zukunft wünscht,
wie ·verpflichtet, wi� intensiv Sie die. Gemeinschaft �er 
lutherischen Kirchen zu gestalten, ·gedenkt. Wenn v,rir 
der Welt zu besserer Gemeinschaft verhelfen ·wollen, .. 
haben wir zuerst selber eben dieser Welt ein Modell 
glaubwürdiger Gemeinschaft vorzuleben; Unter diesem 
G�sicht�punkt wird--� zumal in deF afrikanischen Um-
. welt, in der sich die Voilver�ainmlung befinden wird -
die Frage, ob· es gelingt, den Weltb1,md. universaler; 

I 
. . 

. 

globaler als bish.er zu machen, t:ohe Priorität haben. 
Präsident Juva hat jüngst in Uppsala die Hoffnung 1aus
gesprocqen, ·daß der ··afrikanische Kontext '.ein. Schritt 

. · daz!,l sein könnte, denWeltbUnd von einem europäisch
amerik'anisch · geprägten Profll ZÜ mehr Universalität ZU 
befreien. Eine wertere Frage in diesem: Zu

0

saminenhang 
Wird sein, ob es in Z.1.1kunft. besser als bisher möglich , 
sein wird, die Gemeinschaft dui:ch intensivere ·Kommu� 
nikation zwischen. den _einzelnen �irchen konkreter zu 
gestalten. Um 'das Gemeinte an einem Beispiel zu ver
ansch�ulichen: Di� futheri�chen Kirchen, die in sozia
listischen Gesellschaf.ten leben, ve_rsuche_n·, ihr_en Stand-

- qrt zu finden, ihr·. Zeugnis und ihren Dienst situatiqns. gemäß zu ges�alten, Ein Austausch von Erfahrungen; 
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. den die einzelnen Kirchen dabei machen, würde für alle 
be.teiligten Kirchen hilfreich sein . .Schließlich wird es 
über die Kommunikation hinaus darauf ankommen, mit 
welchem Grad von Offenheit die Kirchenihr Gespräch 
führen wollen, wie selbstkritisch, wie durchdrungen 
von dem Vertrauen, daß Gott jeder Kirche Gaben an
vertraut und daß im Austausch dieser Gaben ein Reich
tum der Kirche liegt, die Kirchen miteinander rede·n 
und arbeiten wollen. 

Die auf der Hand liegenden Aufgaben, die sich allesamt 
aqs dem einen Sendungsauftrag, de.r der ganzen Kirche 
gegeben ist, ableiten, die Mission, die Verantwortung 
für die Schöpfung und die Notwendigkeit, das Einssein 
der Christenheit leben, machen den lutherischen Welt
bund in der Zukunft nicht überflüssig, sondern drängen 
im Gegenteil dazu, ihn zu einem immer wirks'ameren 
Instrument eines gemeinsamen Zeugnisses und Dienstes 
der lutherischen Kirchen in der Welt zu gestalten. 
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